
 
Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 370/2011/HE/BV
 
 
Fachteam: Kommunikations- und Strukturmanagement Datum: 10.06.2011 
Bearbeiter: Alexandra Kaland AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus
Gemeindevertretung Heist 27.06.2011 öffentlich 

 
Nachwahl in den gemeindlichen Ausschuss zur Prüfung der 
Jahresrechnung der Gemeinde Heist 
 
Sachverhalt: 
Mit Schreiben vom 06.05.2011 hat Herr Siemonsen seinen Sitz im Ausschuss zur 
Prüfung der Jahresrechnung der Gemeinde Heist niedergelegt. Aus diesem Grund 
muss ein neues Mitglied der CDU in diesen Ausschuss gewählt werden. 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 Die Gemeindevertretung wählt __________________ als Nachfolger/-in für Herrn 
Siemonsen in den Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung der Gemeinde Heist. 
 
 
 
___________________ 
Jürgen Neumann 
 
 
 
Anlagen:  
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Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 367/2011/HE/BV
 
 
Fachteam: Finanzen Datum: 27.05.2011 
Bearbeiter: Jens Neumann AZ: 3/904-430 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Heist 21.06.2011 öffentlich 
Gemeindevertretung Heist 27.06.2011 öffentlich 

 
Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen 
 
Sachverhalt: 
Die zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen belaufen sich gemäß Anlage mit 
Stand vom 07.06.2011 im Verwaltungshaushalt auf 5.568,74 €. Im Vermögenshaus-
halt liegen keine zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen vor. 
 
 
 
Finanzierung: 
Die Deckung der Haushaltsüberschreitungen ist gewährleistet durch Minderausga-
ben bzw. Mehreinnahmen bei anderen Haushaltsstellen.     
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt, / Die Gemeindevertretung beschließt, die Haus-
haltsüberschreitungen im Verwaltungshaushalt mit 5.568,74 € zu genehmigen. Im 
Vermögenshaushalt liegen keine zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen vor.  
  
 
 
 
___________________ 
Neumann 
 
Anlagen: 
Übersicht der Haushaltsüberschreitungen (Stand 07.06.2011)   
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Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 365/2011/HE/BV
 
 
Fachteam: Finanzen Datum: 24.05.2011 
Bearbeiter: Maren Jakobeit AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Heist 21.06.2011 öffentlich 
Gemeindevertretung Heist 27.06.2011 öffentlich 

 
Prüfung der Jahresrechnung 2010 und Feststellung des Ergebnisses für 
die Gemeinde Heist 
 
Sachverhalt: 
Siehe Niederschrift über die Prüfung der Jahresrechnung v. 11.05.2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt, 
die Gemeindevertretung stellt die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2010, die im 
Verwaltungshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 2.973.614,11 € 
und im Vermögenshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 
1.295.853,33 € abschließt, fest.  
 
 
 
___________________ 
Jakobeit, Maren 
 
 
Anlagen: Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung 
                 Niederschrift über die Prüfung der Jahresrechnung am 11.05.2011 
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Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 358/2011/HE/BV
 
 
Fachteam: Soziale Dienste Datum: 14.04.2011 
Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der 
Gemeinde Heist 

09.06.2011 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Heist 21.06.2011 öffentlich 
Gemeindevertretung Heist 27.06.2011 öffentlich 

 
Jahresrechnung 2010 Waldkindergarten Wurzelkinder 
 
Sachverhalt: 
 
Der Waldkindergarten Wurzelkinder e.V. hat mit Schreiben vom 12.03.2011 die Jah-
resabrechnung 2010 (Anlage 1) vorgelegt. Die Jahresrechnung  schließt mit einem 
Überschuss in Höhe von 1.829,64 Euro ab.  
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Durch Elternbeiträge sind 44,2 % der Ausgaben gedeckt.  
 
Die Mitglieder des gemeindlichen Ausschusses zur Prüfung der Jahresrechnung ha-
ben die Jahresrechnung des Waldkindergartens am  04.05.2011  überprüft. Es erga-
ben sich keine Beanstandungen.  
 
 
Finanzierung: 
 
Der Überschuss in Höhe von 1.829,64 Euro wird mit der 3. Rate des Zuschusses 
2011 verrechnet.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales/der Finanzausschuss/die Gemeinde-
vertretung beschließt die Jahresrechnung 2010 des Waldkindergartens Wurzelkinder 
e.V. anzuerkennen. Der Überschuss in Höhe von 1.829,64 Euro wird mit der 3. Rate 
verrechnet. 
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___________________ 
    (Neumann) 
 
Anlagen:  
Jahresrechnung 2010 Waldkindergarten Wurzelkinder 
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Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 360/2011/HE/BV
 
 
Fachteam: Soziale Dienste Datum: 12.05.2011 
Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ: 4/461.4741 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der 
Gemeinde Heist 

09.06.2011 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Heist 21.06.2011 öffentlich 
Gemeindevertretung Heist 27.06.2011 öffentlich 

 
Jahresrechnung 2010 DRK-Kindergarten Heist 
 
Sachverhalt: 
 
Der DRK-Kreisverband Pinneberg  hat die Jahresrechnung 2010 für den Zeitraum 
vom 01.08.2010 bis 31.12.2010 für das DRK-Kindergarten Heist (Anlage 1) vorge-
legt. Gesamteinnahmen in Höhe von 195.183,49  Euro stehen Gesamtausgaben in 
Höhe von 218.044,19 Euro gegenüber, so dass sich ein Defizit in Höhe von 
22.860,70 Euro ergibt. Der Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung hat die Jah-
resrechnung am 24.05.2011 stichprobenartig überprüft. Es ergaben sich keine Bean-
standungen.  
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Das Jahresergebnis 2010 weist eine Nachforderung  für die Gemeinde Heist in Höhe 
von 22.860,70 € aus, weil das DRK zwar die Zahlungen der pädagogischen Perso-
nalkosten für die Zeit vom 1.8. bis 31.12.2010, also für fünf Monate kalkuliert hat, 
tatsächlich aber die Zahlung auch des 13. Gehaltes tätigen musste, somit also sechs 
Monatsgehälter gezahlt hat. Auch die Prüfer der Gemeinde Heist bestätigten das so 
und sahen darin das in 2010 entstandene Defizit. 
 
Ansonsten entsprachen die Ausgaben und Einnahmen im Wesentlichen den geplan-
ten Ansätzen. 
 
Der Mietwert in Höhe von 18.490 Euro wurde durchgebucht. Für die Gebäudeunter-
haltung sind der Gemeinde Heist Kosten in Höhe von 682,19 Euro entstanden.   
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Finanzierung: 
 
Das Defizit in Höhe von  22.860,70 Euro ist durch eine Entnahme aus der Rücklage 
zu finanzieren. Die Auszahlung des Defizits erfolgt mit der dritten Rate des Zuschus-
ses für das Jahr 2011.   
 
  
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales empfiehlt/der Finanzausschuss emp-
fiehlt/die Gemeindevertretung beschließt die Jahresrechnung 2010 für den DRK-
Kindergarten Heist anzuerkennen. 
 
 
 
___________________ 
    (Neumann) 
 
 
 
Anlagen: 
 
Jahresrechnung 2010 DRK-Kindergarten  
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Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 349/2011/HE/BV
 
 
Fachteam: Soziale Dienste Datum: 16.02.2011 
Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ: 4/208/02 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Heist 10.03.2011 öffentlich 
Gemeindevertretung Heist 21.03.2011 öffentlich 
Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der 
Gemeinde Heist 

09.06.2011 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Heist 21.06.2011 öffentlich 
Gemeindevertretung Heist 27.06.2011 öffentlich 

 
Änderung der Richtlinien der Betreuungsschule Heist auf Grund der 
Änderung der Öffnungszeiten 
 
Sachverhalt: 
 
Auf der Sitzung des Ausschusses für Schule, Kultur und Soziales wurde empfohlen, 
die Öffnungszeiten der Betreuungsschule zum Schuljahr 2011/2012 bis 16.00 Uhr zu 
verlängern. Der Elternbeitrag für die zusätzlichen Stunden soll 25,00 Euro monatlich 
betragen. Auf eine Bedarfsumfrage wird verzichtet. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die Richtlinie der Betreuungsschule Heist wurde daher geändert (Anlage 1).  
 
 
Finanzierung: 
  
Laut Jahresrechnung 2010 betrug der Zuschuss der Gemeinde Heist 12.157,89 Eu-
ro. Auf Grund der Verlängerung der Öffnungszeiten wird  für das Jahr 2011 mit ei-
nem Defizit von 17.560 Euro gerechnet. Für das Jahr 2012 wird das Defizit ca. 
20.685 Euro betragen. Noch nicht planbar sind die Mehreinnahmen aus Elternbeiträ-
gen und der Landeszuweisung.  
 
Die Entwicklung der Kosten der Betreuungsschule wird als Anlage 2 dargestellt. 
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Beschlussvorschlag: 
 
Der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt die anliegenden 
Richtlinien in der vorliegenden Form/mit folgenden Änderungen.  
 
 
___________________ 
   (Neumann) 
 
Anlagen:  
Richtlinien ab 01.08.2011 
Kostenentwicklung Betreuungsschule 
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Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 357/2011/HE/BV
 
 
Fachteam: Soziale Dienste Datum: 14.04.2011 
Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der 
Gemeinde Heist 

09.06.2011 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Heist 21.06.2011 öffentlich 
Gemeindevertretung Heist 27.06.2011 öffentlich 

 
Antrag der Grundschule Heist Erweiterung Schulsozialarbeit 
 
Sachverhalt: 
 
Die Grundschule Heist hat den anliegenden Antrag auf Aufstockung der Stunden für 
die Schulsozialarbeit gestellt und ausreichend begründet. Am 13. 04.2011 hat ein 
informatives Gespräch über die Arbeit von Frau Baldzun an den Grundschulen Moor-
rege, Heist, Haseldorf und Hetlingen mit den Bürgermeistern der Gemeinden stattge-
funden. Auch hier machte Frau Baldzun deutlich, dass ihre derzeitigen Arbeitsstun-
den an den Grundschulen nicht ausreichen. Kinder, Eltern und Lehrer suchen ver-
stärkt das Gespräch mit ihr. Diese sind jedoch nicht in der zur Verfügung stehende 
Zeit zu bewältigen. Außerdem wird ab dem Schuljahr 2011/2012 kein erstes Schul-
jahr mehr in der Förderschule Uetersen eingerichtet. Für die Grundschule Heist be-
deutet dies, dass Schüler mit einem Förderbedarf in die Grundschule eingeschult 
werden.  
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die Erhöhung der Stundenzahl um 2 Stunden auf 4,5 Zeitstunden ist notwendig. An-
dere Grundschulen sind im Bereich der Schulsozialarbeit bereits besser ausgestattet. 
Derzeit finden Gespräche mit der Kirchengemeinde und den Gemeinden Moorrege, 
Hetlingen und Haseldorf wegen einer Vertragsänderung statt.  
 
 
 
 
Finanzierung: 
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Durch eine Erhöhung der Stundenzahl steigen die Kosten im Jahr auf ca. 6.500 Eu-
ro. Für das Schuljahr 2010/2011 hat der Kreis Pinneberg bereits einen Zuschuss in 
Höhe von 1.703,66 Euro gezahlt.  Für das Schuljahr 2011/2012 kann auch mit einer 
höheren Stundenzahl nicht mit einem wesentlich höheren Zuschuss gerechnet wer-
den, da die Bezuschussung sich nach der Anzahl der Schüler richtet, die die Schule 
besuchen.  
Über die Form der geplanten Bezuschussung des Landes liegen noch keine Richtli-
nien vor. 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales empfiehlt/der Finanzausschuss emp-
fiehlt/die Gemeindevertretung beschließt, dem Antrag der Grundschule Heist auf Er-
höhung um 2 Zeitstunden zuzustimmen. Der Bürgermeister wird beauftragt die ent-
sprechenden Vertragsverhandlungen mit der Kirchengemeinde zu führen.  
  
 
 
 
___________________ 
     (Neumann) 
 
 
 
Anlagen: 
 
Antrag der Grundschule Heist  
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Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 363/2011/HE/BV
 
 
Fachteam: Soziale Dienste Datum: 19.05.2011 
Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der 
Gemeinde Heist 

09.06.2011 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Heist 21.06.2011 öffentlich 
Gemeindevertretung Heist 27.06.2011 öffentlich 

 
Antrag der Kirchengemeinden zu St. Michael Moorrege-Heist und St. 
Johannes Appen auf Bezuschussung der Chorarbeit für den Chor 
Voice&Spirit 
 
Sachverhalt: 
 
Mit Schreiben vom 21.04.2011 (siehe Anlage) haben die Kirchengemeinden zu St. 
Michael Moorrege-Heist und St. Johannes Appen einen Antrag auf Bezuschussung 
der Chorarbeit für den Chor Voice&Spirit gestellt. 
 
 
 
Finanzierung: 
 
Im Haushaltsplan für das Jahr 2011 stehen entsprechende Haushaltsmittel nicht zur 
Verfügung.  
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales empfiehlt / der Finanzausschuss 
empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, die Chorarbeit für den Chor Voi-
ce&Spirit der Kirchengemeinden zu St. Michael Moorrege-Heist und St. Johannes 
Appen mit ________ Euro zu unterstützen.  
 
 
 
___________________ 
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Neumann 
 
 
 
Anlagen: 
Antrag vom 21.04.2011  
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Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 362/2011/HE/BV
 
 
Fachteam: Ordnung und Technik Datum: 17.05.2011 
Bearbeiter: Jan-Christian Wiese AZ: 7/659.0424 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Bau-, Umwelt und Feuerwehran-
gelegenheiten der Gemeinde Heist 

20.06.2011 öffentlich 

Gemeindevertretung Heist 27.06.2011 öffentlich 
 
Neufassung der Satzung über die Reinigung der öffentlichen Straßen 
 
Sachverhalt: 
 
Die Straßenreinigungssatzung der Gemeinde stammt aus dem Jahr 1994. Hinzu 
kommen Unklarheiten bei der Schneeräumpflicht, die in den vorangegangenen Win-
tern auftraten. Dies macht eine Aktualisierung der Satzung erforderlich. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die Amtsverwaltung hat sich bei ihrem Entwurf der Neufassung (Anlage 1) an einem 
landesweiten Satzungsmuster orientiert. 
 
Die Verwaltung regt an, der Satzung als Anlage ein Straßenverzeichnis beizufügen 
(Anlage 2). Das Verzeichnis enthält jede Straße innerhalb der Gemeinde. Anhand 
der Zuordnung des Verzeichnisses zu § 2 ergibt sich für jeden Reinigungspflichtigen, 
welche Straßenteile von ihm zu säubern sind. Die Satzung wird auf diese Weise ein-
deutiger gestaltet.  
 
Der Satzungsentwurf enthält für die Gehwege eine Mindesträumbreite im Rahmen 
des Winterdienstes. Sie ist auf einen Meter festgesetzt worden. 
 
Zudem ist die Vorschrift zur Ahndung einer Ordnungswidrigkeit separat aufgeführt 
worden. Den Reinigungspflichtigen ist die Folge einer Nichtbeachtung der Satzung 
durch die Festsetzung eines Bußgeldes ersichtlich. 
 
Die weiteren Änderungen ergeben sich aus der beigefügten Synopse (Anlage 3), die 
die alte Fassung der Satzung den vorgeschlagenen Änderungen gegenüberstellt. 
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Insgesamt sollen die Änderungen erreichen, dass den Reinigungspflichtigen einer-
seits ihre Aufgaben deutlicher gemacht werden. Anderseits verspricht die vorgelegte 
Änderung insbesondere bei Schnee und Glätte eine einfachere Handhabe bei Ver-
stößen. 
 
 
 
Finanzierung: 
 
Es sind keine finanziellen Belastungen ersichtlich. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Ausschuss für Bau-, Umwelt- und Feuerwehrangelegenheiten empfiehlt / Die 
Gemeindevertretung beschließt die Neufassung der Satzung über die Reinigung der 
öffentlichen Straßen. 
 
 
 
___________________ 
Bürgermeister Neumann 
 
 
 
Anlagen:  
 
Anlage 1: Entwurf der Satzung über die Reinigung der öffentlichen Straßen 
Anlage 2: Straßenverzeichnis 
Anlage 3: Synopse 
 
 
 



Satzung über die Reinigung der öffentlichen Straßen 
in der Gemeinde Heist (Straßenreinigungssatzung) 

 
 
Aufgrund der §§ 4, 17 und 18 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein und des 
§ 45 Straßen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein wird nach Beschluss-
fassung der Gemeindevertretung vom 27.06.2011 folgende Satzung erlassen: 
 
 

§ 1 
Reinigungspflicht 

 
(1) Die Gemeinde betreibt die Reinigung der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten 

Straßen, Wege und Plätze (öffentliche Straßen) innerhalb der geschlossenen 
Ortslagen, bei Bundes- und Landesstraßen jedoch nur innerhalb der Ortsdurch-
fahrten, als öffentliche Einrichtung, soweit die Reinigungspflicht nicht nach § 2 
anderen übertragen wird. 

 
(2) Die Reinigungspflicht der Gemeinde umfasst die Reinigung der Fahrbahnen, der 

Gehwege sowie in den verkehrsberuhigten Bereichen der Mischverkehrsflächen. 
Die Fahrbahnen beinhalten auch die Trennstreifen, befestigten Seitenstreifen, die 
Bushaltestellenbuchten sowie die Radwege. Gehwege sind diejenigen Teile der 
Straße, deren Benutzung durch Fußgänger vorgesehen ist oder aber geboten ist. 
Die gemeinsamen Rad- und Gehwege laut § 41 Absatz 2 Straßenverkehrsord-
nung gelten als Gehwege. 

 
(3) Die Reinigung umfasst auch den Winterdienst. Der Winterdienst beinhaltet das 

Schneeräumen auf den Fahrbahnen, Gehwegen und Mischverkehrsflächen sowie 
bei Schnee- und Eisglätte das Bestreuen der Gehwege, Fußgängerüberwege, 
Mischverkehrsflächen und der besonders gefährlichen Stellen auf den Fahrbah-
nen, bei denen die Gefahr auch bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen 
Sorgfalt nicht oder nicht rechtzeitig erkennbar ist. 

 
 

§ 2 
Übertragung der Reinigungspflicht 

 
(1) Die Reinigungspflicht wird in der Frontlänge der anliegenden Grundstücke den 

Eigentümern für die im Verzeichnis aufgeführten Straßen (Anlage) auferlegt. 
 
Die Reinigungspflicht für Anlieger der Straßen der Reinigungsklasse 1 umfasst 
die nachstehenden Nummern 1 – 14. 
 
Die Reinigungspflicht für Anlieger der Straßen der Reinigungsklasse 2 umfasst 
lediglich die nachstehenden Nummern 2 – 14. 
 

1. Fahrbahnen und Mischverkehrsflächen, 
2. Rinnsteine, 
3. Bordsteine, 
4. Gehwege, 

- 1 - 
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5. Wohnwege, 
6. Fußgängerstraße, 
7. Wohnwege, 
8. begehbare Seitenstreifen (befestigt und unbefestigt), 
9. die als Kfz-Parkplatz gekennzeichneten Flächen, 
10. Grünflächen zwischen Grundstück und Gehweg sowie Grünflächen zwi-

schen Gehweg und Fahrbahn, 
11. Gräben, 
12. Grabenverrohrungen, die dem Grundstücksanschluss dienen, 
13. Hydranten und Hydrantenschilder, sowie 
14. Straßeneinläufe. 
 

Sind die Grundstückseigentümer beider Straßenseiten reinigungspflichtig, er-
streckt sich die jeweilige Reinigungspflicht bis zur Straßenmitte. 
 

(2) Anstelle des Grundstückseigentümers trifft die Reinigungspflicht 
1. den Erbbauberechtigten, 
2. den Nießbraucher, sofern er das gesamte Grundstück selbst nutzt, 
3. den dinglich Wohnberechtigten, sofern ihm das ganze Wohngebäude zur 

Nutzung überlassen ist. 
 

(3) Wer zur persönlichen Erfüllung einer ihm oder ihr obliegenden Reinigungspflicht 
nicht in der Lage ist, hat eine geeignete Person mit der Reinigung zu beauftragen. 
Der oder die Reinigungspflichtige bleibt gleichwohl für die Erfüllung der Reini-
gungspflicht verantwortlich. 

 
(4) Auf Antrag des Reinigungspflichtigen kann ein Dritter durch schriftliche Erklärung 

gegenüber der Gemeinde mit deren Zustimmung die Reinigungspflicht an seiner 
Stelle übernehmen, wenn eine ausreichende Haftpflichtversicherung nachgewie-
sen wird; die Zustimmung ist jederzeit widerruflich und nur solange wirksam, wie 
die Haftpflichtversicherung besteht. 

 
 

§ 3 
Art und Umfang der Reinigungspflicht 

 
(1) Die Reinigungspflicht umfasst die Säuberung der in § 2 Absatz 1 genannten Stra-

ßenteile einschließlich der Beseitigung von Abfällen geringen Umfangs sowie 
Laub. Wildwachsende Kräuter sind zudem von den Straßenteilen zu entfernen. 

 
(2) Fahrbahnen und Gehwege sind nach Bedarf, jedoch mindestens zu jedem ersten 

Sonnabend im Monat, zu säubern. Die Einläufe in Entwässerungsanlagen und die 
Hydranten sind sauber zu halten. Hydrantenschilder sind bei Bedarf freizuschnei-
den. Belästigende Staubentwicklung ist zu vermeiden. Bei frostfreier Witterung ist 
leichter Bewässerung der Staubentwicklung vorzubeugen. Kehricht und sonstiger 
Unrat sind nach Beendigung der Säuberung unverzüglich zu entfernen. 

 
(3) Die Geh- und Wohnwege sind in einer Breite von mindestens 1,00 m von Schnee 

freizuhalten. In den Mischverkehrsflächen der verkehrsberuhigten Bereiche ist 
beim Winterdienst von den Anliegern ein Streifen von mindestens 1,00 m Breite, 
gemessen von der jeweiligen gemeinsamen Grenze zwischen den anliegenden 
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Grundstücken und der öffentlichen Verkehrsfläche, zu räumen und zu streuen. 
Bei Eis- und Schneeglätte sind die Fußgängerüberwege und die besonders ge-
fährlichen Stellen auf den von den Grundstückseigentümern zu reinigenden Flä-
chen zu bestreuen, hierbei sind abstumpfende Mittel vorrangig einzusetzen. 

 
 
(4) Auf Geh- und Wohnwegen ist bei Eis- und Schneeglätte zu streuen, wobei die 

Verwendung von Salz oder sonstigen auftauenden Stoffen grundsätzlich unter-
bleibt; ihre Verwendung ist nur dann angebracht, wenn 

 
a) in besonderen klimatischen Ausnahmefällen (z.B. Eisregen) durch den Ein-

satz von abstumpfenden Mitteln keine hinreichende Streuwirkung zu erzielen 
ist, 

b) an besonders gefährlichen Stellen an Gehwegen, z.B. an Rampen, durch 
den Einsatz von abstumpfenden Mitteln keine hinreichende Streuwirkung zu 
erzielen ist. 

 
Baumscheiben und begrünte Flächen dürfen nicht mit Salz oder sonstigen auf-
tauenden Materialien bestreut, salzhaltige oder sonstige auftauende Mittel enthal-
tender Schnee darf auf ihnen nicht abgelagert werden. 
 
Gleiches gilt für Straßen oder Straßenabschnitte, in denen ein besonderer Geh-
weg nicht ausgewiesen ist sowie für verkehrsberuhigte Bereiche. 
 

(5) Gefallener Schnee und entstandene Glätte sind unverzüglich nach Beendigung 
des Schneefalls bzw. nach Entstehen der Glätte zu beseitigen. Nach 20.00 Uhr 
gefallener Schnee bzw. entstandene Glätte ist bis 7.00 Uhr des Folgetages zu 
beseitigen. Ist der Folgetag ein Sonn- oder Feiertag, hat die Beseitigung bis 8.00 
Uhr zu erfolgen. 

 
(6) An Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel oder für Schulbusse müssen die 

Gehwege sowie die Flächen vor und in den Fahrgastunterständen so von Schnee 
freigehalten und bei Glätte bestreut werden, dass ein gefahrloser Zu- und Abgang 
zum Verkehrsmittel gewährleistet ist. 

 
(7) Schnee und Eis sind auf dem nicht an die Fahrbahn grenzenden Teil des Geh-

weges – also zu den Grundstücken hin – unter Berücksichtigung der Zuwegung 
zu den Hauseingängen zu lagern. Die Lagerung muss die Passierbarkeit des 1 m 
breiten geräumten Wegteils erlauben. Die Einläufe in Entwässerungsanlagen, die 
Hydranten und die Hydrantenschilder sind von Eis und Schnee freizuhalten. 
Schnee und Eis von Grundstücken dürfen nicht auf den Gehweg oder die Fahr-
bahn geschafft werden. 

 
 

§ 4 
Grundstücksbegriff 

 
(1) Die Grundstücke sind grundsätzlich nach den steuerrechtlichen Bestimmungen zu 

bewerten. 
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(2) Als anliegend im Sinne dieser Satzung gilt auch ein Grundstück, das durch einen 
Graben, eine Böschung, einen Grünstreifen, eine Mauer oder in ähnlicher Weise 
vom Gehweg oder von der Fahrbahn getrennt ist, gleich, ob es mit der Vorder-, 
der Rück- oder mindestens einer Seitenfront an einer Straße liegt. Satz 1 gilt 
nicht, wenn ein Geländestreifen zwischen Straße und Grundstück nach § 2 Stra-
ßen und Wegegesetz weder dem öffentlichen Verkehr gewidmet noch Bestandteil 
der Straße ist. 

 
 

§ 5 
Straßenreinigungsgebühren 

 
Die Eigentümer oder die nach § 2 zur Reinigung der Straßen Verpflichteten sind 
nach Maßgabe einer Gebührensatzung zu den entstehenden Straßenreinigungskos-
ten heranzuziehen, soweit die Reinigungspflicht ihnen nicht nach § 2 übertragen 
wird. 
 
 

§ 6 
Außergewöhnliche Verunreinigung 

 
(1) Wer eine öffentliche Straße über das übliche Maß hinaus verunreinigt, hat die 

Verunreinigung gemäß § 46 Straßen- und Wegegesetz ohne Aufforderung und 
ohne schuldhafte Verzögerung zu beseitigen. Unberührt bleibt die Verpflichtung 
des Reinigungspflichtigen, die Verunreinigung zu beseitigen, soweit ihm dies zu-
mutbar ist. 

 
(2) Eine über das übliche Maß hinausgehende Verschmutzung liegt insbesondere bei 

Ausscheidungen von Hunden, Pferden und anderen Tieren vor. Eine Verunreini-
gung durch Hundekot, Pferdeäpfel o. ä. ist unmittelbar nach dem Absetzen von 
Der- oder Demjenigen zu beseitigen, die oder der das Tier ausführt. Ist nicht fest-
stellbar, wer das Tier führt oder geführt hat, trifft diese Pflicht die Halterin oder 
den Halter. Die Gemeinde kann die Verunreinigung auf Kosten der Halterin oder 
des Halters bzw. der sonstigen Verursacherin oder des sonstigen Verursachers 
beseitigen. 

 
 

§ 7 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten gilt § 56 Straßen- und Wegegesetz. 

Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 

1. der Reinigungspflicht nach § 2 dieser Satzung nicht nachkommt, oder 
2. gegen ein Ge- oder Verbot des § 3 dieser Satzung verstößt. 
 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann laut § 56 Absatz 2 Straßen- und Wegegesetz mit 
einer Geldbuße bis zu 511 Euro geahndet werden.  
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§ 8 

Verarbeitung personenbezogener Daten 
 
(1) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach dieser Satzung ist die Gemeinde berechtigt, die 

erforderlichen personen- und grundstücksbezogenen Daten zu erheben, zu spei-
chern, zu verwenden und weiter zu verarbeiten. 
Sie ist insbesondere zur Erhebung und Verarbeitung folgender Daten berechtigt: 

a) Daten über die Eigentumsverhältnisse, dinglichen Rechtsverhältnisse und 
sonstigen Grundstücksverhältnisse aus Grundsteuer- und Grundbuchakten 
sowie aus dem Liegenschaftsbuch des Katasteramtes, 

b) Daten, die ihr im Zusammenhang mit gesetzlichen, schuldrechtlichen oder 
dinglichen Vorkaufsrechten oder anderen Verwaltungsverfahren (z.B. Bau-
genehmigungsverfahren) bekannt geworden sind, 

c) Daten aus den Melderegistern, auch anderer Meldebehörden, hinsichtlich 
der Anschriften der Reinigungspflichtigen, sofern die Vorschriften des Lan-
desmeldegesetzes nicht entgegenstehen, 

d) sonstige Daten aus Katasterunterlagen über die Grundstücksverhältnisse, 
insbesondere auch zur Abgrenzung öffentlicher und privater Grundstücksflä-
chen, 

e) Daten, die aufgrund örtlicher Feststellungen erhoben wurden bzw. erhebbar 
sind. 

 
(2) Die Reinigungspflichtigen gemäß § 2 sind zur Mitwirkung bei der Erhebung der 

erforderlichen Daten verpflichtet. Die Reinigungspflichtigen haben insbesondere 
die erforderlichen Auskünfte zu erteilen sowie Unterlagen zum Nachweis zu 
erbringen. Für die Löschung der Daten finden die Vorschriften des Landesdaten-
schutzgesetzes Anwendung. 

 
 
 

§ 9 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Satzung über die Reinigung der öffentlichen Straßen in der Gemeinde Heist vom 
05.04.1994 außer Kraft.  
 
 
Heist,       
 
 

(S) 
 
 
Gemeinde Heist 
Der Bürgermeister 
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Straßenverzeichnis 
 

(Anlage zu § 2 Abs. 1 Satzung über die 
Reinigung der öffentlichen Straßen in der 

Gemeinde Heist) 
 
 

 
Reinigungsklasse 1 
 
 
lfd. 
Nr. 

Straße 

  
1. Am Knick 
2. Am Melkplatz 
3. Am Sportplatz 
4. Am Windsack 
5. Birkenhorst 
6. Buchenweg 
7. Bültenkoppel 
8. Butendiek 
9. Eichenstraße 
10. Erlenstraße 
11. Feldstraße 
12. Grauer Esel 
13. Große Twiete 
14. Großer Kamp 
15. Großer Ring 
16. Hamburger Straße 
17. Haseldorfer Straße 
18. Heideweg 
19. Heistmer Weg 
20. Hochmoorweg 
21. Im Dorfe 
22. Im Grabenputt 
23. Kälbermoor 
24. Kiefernweg 
25. Kleine Twiete 
26. Kleiner Ring 
27. Kreuzweg 
28. Lärchenstraße 
29. Lehmweg 
30. Raiffeisenstraße 
31. Rosentwiete 
32. Rugenbergen 
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33. Sandloch 
34. Schulstraße 
35. Tannenstraße 
36. Ulmenweg 
37. Voßkuhl 
38. Weidenstieg 
39. Wiesenweg 
40. Wischweg 
 
 
 
Reinigungsklasse 2 
 
 
lfd. 
Nr. 

Straße 

  
1. Hauptstraße 
2. Wedeler Chaussee 
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nd
 z

w
i-

sc
he

n 
G

eh
w

eg
 u

nd
 F

ah
rb

ah
n 

 

(3
) D

ie
 R

ei
ni

gu
ng

 u
m

fa
ss

t 
au

ch
 d

en
 W

in
te

rd
ie

ns
t. 

D
er

 W
in

te
r-

di
en

st
 b

ei
nh

al
te

t 
da

s 
S

ch
ne

er
äu

m
en

 a
uf

 d
en

 F
ah

rb
ah

ne
n,

 
G

eh
w

eg
en

 u
nd

 M
is

ch
ve

rk
eh

rs
flä

ch
en

 s
ow

ie
 b

ei
 S

ch
ne

e-
 u

nd
 

E
is

gl
ät

te
 d

as
 B

es
tre

ue
n 

de
r 

G
eh

w
eg

e,
 F

uß
gä

ng
er

üb
er

w
eg

e,
 

M
is

ch
ve

rk
eh

rs
flä

ch
en

 u
nd

 d
er

 b
es

on
de

rs
 g

ef
äh

rli
ch

en
 S

te
lle

n 
au

f d
en

 F
ah

rb
ah

ne
n,

 b
ei

 d
en

en
 d

ie
 G

ef
ah

r 
au

ch
 b

ei
 A

nw
en

-
du

ng
 d

er
 im

 V
er

ke
hr

 e
rfo

rd
er

lic
he

n 
S

or
gf

al
t 

ni
ch

t 
od

er
 n

ic
ht

 
re

ch
tz

ei
tig

 e
rk

en
nb

ar
 is

t. 
 D

ie
 S

at
zu

ng
 s

te
llt

 in
 §

 1
 k

la
r, 

da
ss

 g
ru

nd
sä

tz
lic

h 
di

e 
G

em
ei

nd
e 

di
e 

S
tra

ße
nr

ei
ni

gu
ng

sp
fli

ch
t i

nn
e 

ha
t. 

A
ns

ch
lie

ße
nd

 f
as

st
 §

 1
 z

us
am

m
en

, 
w

el
ch

e 
B

er
ei

ch
e 

di
e 

R
ei

ni
-

gu
ng

sp
fli

ch
t g

ru
nd

sä
tz

lic
h 

um
fa

ss
t. 

H
ie

rz
u 

tri
fft

 §
 1

 d
ie

 R
eg

el
un

g,
 

da
ss

 a
uc

h 
de

r 
W

in
te

rd
ie

ns
t 

vo
n 

de
r 

R
ei

ni
gu

ng
sp

fli
ch

t 
um

fa
ss

t 
w

ird
. 

 
§ 

2 
A

uf
er

le
gu

ng
 d

er
 R

ei
ni

gu
ng

sp
fli

ch
t 

 (1
) 

D
ie

 R
ei

ni
gu

ng
sp

fli
ch

t w
ird

 fü
r 

di
e 

S
tra

ße
nt

ei
le

 g
em

äß
 §

 1
 (

2)
 

di
es

er
 S

at
zu

ng
 in

 d
er

 F
ro

nt
lä

ng
e 

de
r 

an
lie

ge
nd

en
 G

ru
nd

st
ü-

ck
e 

de
n 

E
ig

en
tü

m
er

n 
di

es
er

 G
ru

nd
st

üc
ke

 a
uf

er
le

gt
. 

 (2
) 

S
in

d 
di

e 
G

ru
nd

st
üc

ks
ei

ge
nt

üm
er

 b
ei

de
r 

S
tra

ße
ns

ei
te

n 
re

in
i-

gu
ng

sp
fli

ch
tig

, 
so

 r
ei

ni
gt

 j
ed

er
 A

nl
ie

ge
r 

di
e 

se
in

em
 G

ru
nd

-
st

üc
k 

zu
ge

w
an

dt
en

 S
tra

ße
nt

ei
le

. 
 (3

) 
A

ns
te

lle
 d

es
 G

ru
nd

st
üc

ks
ei

ge
nt

üm
er

s 
tri

fft
 d

ie
 R

ei
ni

gu
ng

s-
pf

lic
ht

 
1.

 d
en

 E
rb

ba
ub

er
ec

ht
ig

te
n,

 
2.

 d
en

 N
ie

ßb
ra

uc
he

r, 
so

fe
rn

 e
r d

as
 g

es
am

te
 G

ru
nd

st
üc

k 
se

lb
st

 n
ut

zt
, 

3.
 d

en
 d

in
gl

ic
h 

W
oh

nb
er

ec
ht

ig
te

n,
 s

of
er

n 
ih

m
 d

as
 g

an
ze

 

§ 
2 

Ü
be

rt
ra

gu
ng

 d
er

 R
ei

ni
gu

ng
sp

fli
ch

t 
 (1

) 
D

ie
 R

ei
ni

gu
ng

sp
fli

ch
t w

ird
 in

 d
er

 F
ro

nt
lä

ng
e 

de
r 

an
lie

ge
nd

en
 

G
ru

nd
st

üc
ke

 d
en

 E
ig

en
tü

m
er

n 
fü

r 
di

e 
im

 V
er

ze
ic

hn
is

 a
uf

ge
-

fü
hr

te
n 

S
tra

ße
n 

(A
nl

ag
e)

 a
uf

er
le

gt
. 

 D
ie

 R
ei

ni
gu

ng
sp

fli
ch

t 
fü

r 
A

nl
ie

ge
r 

de
r 

S
tra

ße
n 

de
r 

R
ei

ni
-

gu
ng

sk
la

ss
e 

1 
um

fa
ss

t d
ie

 n
ac

hs
te

he
nd

en
 N

um
m

er
n 

1 
– 

14
. 

 D
ie

 R
ei

ni
gu

ng
sp

fli
ch

t 
fü

r 
A

nl
ie

ge
r 

de
r 

S
tra

ße
n 

de
r 

R
ei

ni
-

gu
ng

sk
la

ss
e 

2 
um

fa
ss

t 
le

di
gl

ic
h 

di
e 

na
ch

st
eh

en
de

n 
N

um
-

m
er

n 
2 

– 
14

. 
 

1.
 F

ah
rb

ah
ne

n 
un

d 
M

is
ch

ve
rk

eh
rs

flä
ch

en
, 

2.
 R

in
ns

te
in

e,
 

3.
 B

or
ds

te
in

e,
 



W
oh

ng
eb

äu
de

 z
ur

 N
ut

zu
ng

 ü
be

rla
ss

en
 is

t. 
(4

) 
Is

t 
de

r 
R

ei
ni

gu
ng

sp
fli

ch
tig

e 
ni

ch
t 

in
 d

er
 L

ag
e,

 s
ei

ne
 P

fli
ch

t 
pe

rs
ön

lic
h 

zu
 e

rfü
lle

n,
 s

o 
ha

t 
er

 e
in

e 
ge

ei
gn

et
e 

P
er

so
n 

m
it 

de
r R

ei
ni

gu
ng

 z
u 

be
au

ftr
ag

en
. 

 

4.
 G

eh
w

eg
e,

 
5.

 W
oh

nw
eg

e,
 

6.
 F

uß
gä

ng
er

st
ra

ße
, 

7.
 W

oh
nw

eg
e,

 
8.

 b
eg

eh
ba

re
 S

ei
te

ns
tre

ife
n 

(b
ef

es
tig

t u
nd

 u
nb

ef
es

tig
t),

 
9.

 d
ie

 a
ls

 K
fz

-P
ar

kp
la

tz
 g

ek
en

nz
ei

ch
ne

te
n 

Fl
äc

he
n,

 
10

. G
rü

nf
lä

ch
en

 z
w

is
ch

en
 G

ru
nd

st
üc

k 
un

d 
G

eh
w

eg
 s

o-
w

ie
 G

rü
nf

lä
ch

en
 z

w
is

ch
en

 G
eh

w
eg

 u
nd

 F
ah

rb
ah

n,
 

11
. G

rä
be

n,
 

12
. G

ra
be

nv
er

ro
hr

un
ge

n,
 d

ie
 d

em
 G

ru
nd

st
üc

ks
an

-
sc

hl
us

s 
di

en
en

, 
13

. H
yd

ra
nt

en
 u

nd
 H

yd
ra

nt
en

sc
hi

ld
er

, s
ow

ie
 

14
. S

tra
ße

ne
in

lä
uf

e.
 

 
S

in
d 

di
e 

G
ru

nd
st

üc
ks

ei
ge

nt
üm

er
 b

ei
de

r 
S

tra
ße

ns
ei

te
n 

re
in

i-
gu

ng
sp

fli
ch

tig
, 

er
st

re
ck

t 
si

ch
 d

ie
 j

ew
ei

lig
e 

R
ei

ni
gu

ng
sp

fli
ch

t 
bi

s 
zu

r S
tra

ße
nm

itt
e.

 
 

(2
) A

ns
te

lle
 d

es
 G

ru
nd

st
üc

ks
ei

ge
nt

üm
er

s 
tri

fft
 d

ie
 R

ei
ni

gu
ng

s-
pf

lic
ht

 1.
 d

en
 E

rb
ba

ub
er

ec
ht

ig
te

n,
 

2.
 d

en
 N

ie
ßb

ra
uc

he
r, 

so
fe

rn
 e

r d
as

 g
es

am
te

 G
ru

nd
-

st
üc

k 
se

lb
st

 n
ut

zt
, 

3.
 d

en
 d

in
gl

ic
h 

W
oh

nb
er

ec
ht

ig
te

n,
 s

of
er

n 
ih

m
 d

as
 g

an
-

ze
 W

oh
ng

eb
äu

de
 z

ur
 N

ut
zu

ng
 ü

be
rla

ss
en

 is
t. 

 
(3

) W
er

 z
ur

 p
er

sö
nl

ic
he

n 
E

rfü
llu

ng
 e

in
er

 i
hm

 o
de

r 
ih

r 
ob

lie
ge

n-
de

n 
R

ei
ni

gu
ng

sp
fli

ch
t n

ic
ht

 in
 d

er
 L

ag
e 

is
t, 

ha
t e

in
e 

ge
ei

gn
et

e 
P

er
so

n 
m

it 
de

r R
ei

ni
gu

ng
 z

u 
be

au
ftr

ag
en

. D
er

 o
de

r d
ie

 R
ei

ni
-

gu
ng

sp
fli

ch
tig

e 
bl

ei
bt

 g
le

ic
hw

oh
l 

fü
r 

di
e 

E
rfü

llu
ng

 d
er

 R
ei

ni
-

gu
ng

sp
fli

ch
t v

er
an

tw
or

tli
ch

. 
 



(4
) A

uf
 A

nt
ra

g 
de

s 
R

ei
ni

gu
ng

sp
fli

ch
tig

en
 k

an
n 

ei
n 

D
rit

te
r 

du
rc

h 
sc

hr
ift

lic
he

 E
rk

lä
ru

ng
 g

eg
en

üb
er

 d
er

 G
em

ei
nd

e 
m

it 
de

re
n 

Zu
-

st
im

m
un

g 
di

e 
R

ei
ni

gu
ng

sp
fli

ch
t a

n 
se

in
er

 S
te

lle
 ü

be
rn

eh
m

en
, 

w
en

n 
ei

ne
 a

us
re

ic
he

nd
e 

H
af

tp
fli

ch
tv

er
si

ch
er

un
g 

na
ch

ge
w

ie
-

se
n 

w
ird

; d
ie

 Z
us

tim
m

un
g 

is
t j

ed
er

ze
it 

w
id

er
ru

fli
ch

 u
nd

 n
ur

 s
o-

la
ng

e 
w

irk
sa

m
, w

ie
 d

ie
 H

af
tp

fli
ch

tv
er

si
ch

er
un

g 
be

st
eh

t. 
 In

 §
 2

 d
er

 S
at

zu
ng

 is
t d

ie
 Ü

be
rtr

ag
un

g 
de

r 
R

ei
ni

gu
ng

sp
fli

ch
t a

uf
 

di
e 

G
ru

nd
st

üc
ks

ei
ge

nt
üm

er
 g

er
eg

el
t. 

D
ur

ch
 d

ie
 in

 §
 1

 v
or

an
ge

-
st

el
lte

n 
gr

un
ds

ät
zl

ic
he

n 
R

eg
el

un
ge

n,
 r

üc
kt

 d
ie

 in
 d

er
 d

er
ze

iti
ge

n 
Fa

ss
un

g 
de

r 
S

at
zu

ng
  

in
 §

 1
 a

uf
ge

zä
hl

te
, z

u 
re

in
ig

en
de

 F
lä

ch
e,

 
in

 §
 2

. 
N

eu
 m

it 
au

fg
en

om
m

en
 w

ird
 d

ie
 U

nt
er

sc
he

id
un

g 
in

 v
er

-
sc

hi
ed

en
e 

R
ei

ni
gu

ng
sk

la
ss

en
. 

 
§ 

3 
A

rt
 u

nd
 U

m
fa

ng
 d

er
 R

ei
ni

gu
ng

sp
fli

ch
t 

 (1
) D

ie
 z

u 
re

in
ig

en
de

n 
S

tra
ße

nt
ei

le
 n

ac
h 

§ 
1 

A
bs

. 2
 B

uc
hs

ta
be

 a
) 

– 
i) 

si
nd

 b
ei

 B
ed

ar
f –

 m
in

de
st

en
s 

ab
er

 z
u 

je
de

m
 e

rs
te

n 
S

on
n-

ab
en

d 
im

 M
on

at
 –

 z
u 

sä
ub

er
n 

un
d 

m
ec

ha
ni

sc
h 

vo
n 

W
ild

kr
äu

-
te

rn
 z

u 
be

fre
ie

n.
 D

ie
 G

rü
nf

lä
ch

en
 n

ac
h 

§ 
1 

A
bs

. 2
 B

uc
hs

ta
be

 
j) 

si
nd

 v
on

 U
nr

at
 z

u 
sä

ub
er

n.
 D

ie
 E

in
lä

uf
e 

in
 E

nt
w

äs
se

ru
ng

s-
an

la
ge

n 
un

d 
di

e 
de

m
 F

eu
er

lö
sc

hw
es

en
 d

ie
ne

nd
en

 W
as

se
r-

an
sc

hl
üs

se
 s

in
d 

je
de

rz
ei

t 
sa

ub
er

 u
nd

 v
on

 S
ch

ne
e 

un
d 

E
is

 
fre

iz
uh

al
te

n.
 E

in
er

 m
it 

de
r 

R
ei

ni
gu

ng
 v

er
bu

nd
en

 S
ta

ub
en

t-
w

ic
kl

un
g 

is
t 

be
i 

fro
st

fre
ie

r 
W

itt
er

un
g 

du
rc

h 
S

pr
en

ge
n 

m
it 

W
as

se
r v

or
zu

be
ug

en
. I

m
 Ü

br
ig

en
 ri

ch
te

n 
si

ch
 d

ie
 A

rt 
un

d 
de

r 
U

m
fa

ng
 d

er
 R

ei
ni

gu
ng

sp
fli

ch
t n

ac
h 

de
n 

ör
tli

ch
en

 E
rfo

rd
er

ni
s-

se
n 

de
r ö

ffe
nt

lic
he

n 
S

ic
he

rh
ei

t. 
 (2

) 
D

ie
 G

eh
- 

un
d 

R
ad

w
eg

e 
na

ch
 §

 1
 A

bs
. 

2 
B

uc
hs

ta
be

 a
) 

– 
d)

 
di

es
er

 S
at

zu
ng

 s
in

d 
in

 e
in

er
 f

ür
 d

en
 V

er
ke

hr
 e

rfo
rd

er
lic

he
n 

B
re

ite
 v

on
 S

ch
ne

e 
fre

iz
uh

al
te

n 
un

d 
be

i G
lä

tte
 z

u 
st

re
ue

n.
 B

ei
 

§ 
3 

A
rt

 u
nd

 U
m

fa
ng

 d
er

 R
ei

ni
gu

ng
sp

fli
ch

t 
 (1

) D
ie

 R
ei

ni
gu

ng
sp

fli
ch

t 
um

fa
ss

t 
di

e 
S

äu
be

ru
ng

 d
er

 in
 §

 2
 A

b-
sa

tz
 1

 g
en

an
nt

en
 S

tra
ße

nt
ei

le
 e

in
sc

hl
ie

ßl
ic

h 
de

r 
B

es
ei

tig
un

g 
vo

n 
A

bf
äl

le
n 

ge
rin

ge
n 

U
m

fa
ng

s 
so

w
ie

 L
au

b.
 W

ild
w

ac
hs

en
de

 
K

rä
ut

er
 s

in
d 

zu
de

m
 v

on
 d

en
 S

tra
ße

nt
ei

le
n 

zu
 e

nt
fe

rn
en

. 
 (2

) F
ah

rb
ah

ne
n 

un
d 

G
eh

w
eg

e 
si

nd
 n

ac
h 

B
ed

ar
f, 

je
do

ch
 m

in
de

s-
te

ns
 e

in
m

al
 im

 M
on

at
, z

u 
sä

ub
er

n.
 D

ie
 E

in
lä

uf
e 

in
 E

nt
w

äs
se

-
ru

ng
sa

nl
ag

en
 u

nd
 d

ie
 H

yd
ra

nt
en

 s
in

d 
sa

ub
er

 z
u 

ha
lte

n.
 H

yd
-

ra
nt

en
sc

hi
ld

er
 s

in
d 

be
i B

ed
ar

f 
fre

iz
us

ch
ne

id
en

. 
B

el
äs

tig
en

de
 

S
ta

ub
en

tw
ic

kl
un

g 
is

t 
zu

 v
er

m
ei

de
n.

 B
ei

 f
ro

st
fre

ie
r 

W
itt

er
un

g 
is

t m
it 

le
ic

ht
er

 B
ew

äs
se

ru
ng

 d
er

 S
ta

ub
en

tw
ic

kl
un

g 
vo

rz
ub

eu
-

ge
n.

 K
eh

ric
ht

 u
nd

 s
on

st
ig

er
 U

nr
at

 s
in

d 
na

ch
 B

ee
nd

ig
un

g 
de

r 
S

äu
be

ru
ng

 u
nv

er
zü

gl
ic

h 
zu

 e
nt

fe
rn

en
. 

 (3
) D

ie
 G

eh
- u

nd
 W

oh
nw

eg
e 

si
nd

 in
 e

in
er

 B
re

ite
 v

on
 m

in
de

st
en

s 
1,

00
 m

 v
on

 S
ch

ne
e 

fre
iz

uh
al

te
n.

 In
 d

en
 M

is
ch

ve
rk

eh
rs

flä
ch

en
 



E
is

- 
un

d 
S

ch
ne

eg
lä

tte
 s

in
d 

di
e 

W
eg

e 
m

it 
ab

st
um

pf
en

de
n 

S
to

ffe
n 

zu
 b

eh
an

de
ln

. 
A

ls
 a

bs
tu

m
pf

en
de

 S
to

ffe
 k

ön
ne

n 
ve

r-
w

en
de

t 
w

er
de

n 
S

an
d,

 F
ei

ns
ch

la
ck

e,
 G

ra
nu

la
t, 

S
pl

itt
 o

de
r 

gl
ei

ch
w

er
tig

es
 M

at
er

ia
l. 

D
as

 A
uf

br
in

ge
n 

vo
n 

A
sc

he
 o

de
r 

vo
n 

S
tre

um
itt

el
n 

m
it 

Ta
uw

irk
un

g,
 w

ie
 S

tre
us

al
z 

od
er

 a
nd

er
e 

ät
-

ze
nd

e 
S

to
ffe

, i
st

 g
ru

nd
sä

tz
lic

h 
ni

ch
t e

rla
ub

t. 
N

ur
 w

en
n 

G
la

tt-
ei

s 
in

 e
xt

re
m

en
 W

et
te

rs
itu

at
io

n,
 z

.B
. E

is
re

ge
n,

 n
ic

ht
 b

es
ei

tig
t 

w
er

de
n 

ka
nn

, 
is

t 
de

r 
E

in
sa

tz
 v

on
 S

tre
us

al
z 

zu
lä

ss
ig

. 
E

s 
is

t 
da

be
i 

au
f 

da
s 

un
be

di
ng

t 
no

tw
en

di
ge

 M
aß

 z
u 

be
sc

hr
än

ke
n.

 
D

ie
 S

tre
up

fli
ch

t 
er

st
re

ck
t 

si
ch

 a
uf

 d
ie

 F
uß

gä
ng

er
üb

er
w

eg
e 

un
d 

di
e 

be
so

nd
er

s 
ge

fä
hr

lic
he

n 
Fa

hr
ba

hn
st

el
le

n,
 b

ei
 d

en
en

 
di

e 
G

ef
ah

r 
au

ch
 b

ei
 A

nw
en

du
ng

 d
er

 i
m

 V
er

ke
hr

 e
rfo

rd
er

li-
ch

en
 S

or
gf

al
t n

ic
ht

 o
de

r n
ic

ht
 re

ch
tz

ei
tig

 e
rk

en
nb

ar
 is

t. 
In

 d
er

 
Ze

it 
vo

n 
7.

00
 –

 2
0.

00
 U

hr
 g

ef
al

le
ne

r S
ch

ne
e 

un
d 

en
ts

ta
nd

en
e 

G
lä

tte
 s

in
d 

na
ch

 B
ee

nd
ig

un
g 

de
s 

S
ch

ne
ef

al
ls

 b
zw

. n
ac

h 
de

m
 

E
nt

st
eh

en
 d

er
 G

lä
tte

 u
nv

er
zü

gl
ic

h 
zu

 b
es

ei
tig

en
. N

ac
h 

20
.0

0 
U

hr
 g

ef
al

le
ne

r 
S

ch
ne

e 
un

d 
en

ts
ta

nd
en

e 
G

lä
tte

 s
in

d 
w

er
kt

ag
s 

bi
s 

7.
00

 U
hr

, s
on

n-
 u

nd
 fe

ie
rta

gs
 b

is
 8

.0
0 

U
hr

 d
es

 F
ol

ge
ta

ge
s 

zu
 b

es
ei

tig
en

. A
uf

 d
en

 m
it 

S
an

d,
 K

ie
s 

od
er

 S
ch

la
ck

e 
be

fe
st

ig
-

te
n 

G
eh

w
eg

en
 i

st
 n

ur
 G

lä
tte

 z
u 

be
se

iti
ge

n,
 j

ed
oc

h 
m

üs
se

n 
S

ch
ne

em
en

ge
n,

 d
ie

 d
en

 F
uß

gä
ng

er
ve

rk
eh

r 
be

hi
nd

er
n,

 u
nt

er
 

S
ch

on
un

g 
de

r O
be

rfl
äc

he
n 

en
tfe

rn
t w

er
de

n.
 

 (3
) 

A
n 

H
al

te
st

el
le

n 
fü

r 
öf

fe
nt

lic
he

 V
er

ke
hr

sm
itt

el
 o

de
r 

fü
r 

S
ch

ul
-

bu
ss

e 
m

üs
se

n 
di

e 
G

eh
w

eg
e 

so
w

ie
 d

ie
 F

lä
ch

en
 v

or
 u

nd
 i

n 
de

n 
W

ar
te

hä
us

ch
en

 s
o 

vo
n 

S
ch

ne
e 

fre
ig

eh
al

te
n 

un
d 

be
i G

lä
t-

te
 b

es
tre

ut
 w

er
de

n,
 d

as
s 

ei
n 

m
ög

lic
hs

t 
ge

fa
hr

lo
se

r 
Zu

- 
un

d 
A

bg
an

g 
zu

m
 V

er
ke

hr
sm

itt
el

 g
ew

äh
rle

is
te

t i
st

. 
 (4

) S
ch

ne
e 

un
d 

E
is

 s
in

d 
au

f d
em

 n
ic

ht
 a

n 
di

e 
Fa

hr
ba

hn
 g

re
nz

en
-

de
n 

Te
il 

de
s 

G
eh

w
eg

es
 –

 a
ls

o 
zu

 d
en

 G
ru

nd
st

üc
ke

n 
hi

n 
– 

un
-

te
r 

B
er

üc
ks

ic
ht

ig
un

g 
de

r 
Zu

w
eg

un
g 

zu
 d

en
 H

au
se

in
gä

ng
en

 

de
r 

ve
rk

eh
rs

be
ru

hi
gt

en
 B

er
ei

ch
e 

is
t 

be
im

 W
in

te
rd

ie
ns

t 
vo

n 
de

n 
A

nl
ie

ge
rn

 e
in

 S
tre

ife
n 

vo
n 

m
in

de
st

en
s 

1,
00

 m
 B

re
ite

, 
ge

m
es

se
n 

vo
n 

de
r j

ew
ei

lig
en

 g
em

ei
ns

am
en

 G
re

nz
e 

zw
is

ch
en

 
de

n 
an

lie
ge

nd
en

 G
ru

nd
st

üc
ke

n 
un

d 
de

r 
öf

fe
nt

lic
he

n 
V

er
-

ke
hr

sf
lä

ch
e,

 
zu

 
rä

um
en

 
un

d 
zu

 
st

re
ue

n.
 

B
ei

 
E

is
- 

un
d 

S
ch

ne
eg

lä
tte

 s
in

d 
di

e 
Fu

ßg
än

ge
rü

be
rw

eg
e 

un
d 

di
e 

be
so

n-
de

rs
 g

ef
äh

rli
ch

en
 S

te
lle

n 
au

f d
en

 v
on

 d
en

 G
ru

nd
st

üc
ks

ei
ge

n-
tü

m
er

n 
zu

 re
in

ig
en

de
n 

Fl
äc

he
n 

zu
 b

es
tre

ue
n,

 h
ie

rb
ei

 s
in

d 
ab

-
st

um
pf

en
de

 M
itt

el
 v

or
ra

ng
ig

 e
in

zu
se

tz
en

. 
 (4

) A
uf

 G
eh

- 
un

d 
W

oh
nw

eg
en

 is
t 

be
i E

is
- 

un
d 

S
ch

ne
eg

lä
tte

 z
u 

st
re

ue
n,

 w
ob

ei
 d

ie
 V

er
w

en
du

ng
 v

on
 S

al
z 

od
er

 s
on

st
ig

en
 a

uf
-

ta
ue

nd
en

 S
to

ffe
n 

gr
un

ds
ät

zl
ic

h 
un

te
rb

le
ib

t; 
ih

re
 V

er
w

en
du

ng
 

is
t n

ur
 d

an
n 

an
ge

br
ac

ht
, w

en
n 

a)
 i

n 
be

so
nd

er
en

 k
lim

at
is

ch
en

 A
us

na
hm

ef
äl

le
n 

(z
.B

. E
is

re
-

ge
n)

 d
ur

ch
 d

en
 E

in
sa

tz
 v

on
 a

bs
tu

m
pf

en
de

n 
M

itt
el

n 
ke

i-
ne

 h
in

re
ic

he
nd

e 
S

tre
uw

irk
un

g 
zu

 e
rz

ie
le

n 
is

t, 
b)

 a
n 

be
so

nd
er

s 
ge

fä
hr

lic
he

n 
S

te
lle

n 
an

 G
eh

w
eg

en
, 

z.
B

. 
an

 R
am

pe
n,

 d
ur

ch
 d

en
 E

in
sa

tz
 v

on
 a

bs
tu

m
pf

en
de

n 
M

it-
te

ln
 k

ei
ne

 h
in

re
ic

he
nd

e 
S

tre
uw

irk
un

g 
zu

 e
rz

ie
le

n 
is

t. 
 

B
au

m
sc

he
ib

en
 u

nd
 b

eg
rü

nt
e 

Fl
äc

he
n 

dü
rfe

n 
ni

ch
t 

m
it 

S
al

z 
od

er
 s

on
st

ig
en

 a
uf

ta
ue

nd
en

 M
at

er
ia

lie
n 

be
st

re
ut

, 
sa

lz
ha

lti
ge

 
od

er
 s

on
st

ig
e 

au
fta

ue
nd

e 
M

itt
el

 e
nt

ha
lte

nd
er

 S
ch

ne
e 

da
rf 

au
f 

ih
ne

n 
ni

ch
t a

bg
el

ag
er

t w
er

de
n.

 
 G

le
ic

he
s 

gi
lt 

fü
r S

tra
ße

n 
od

er
 S

tra
ße

na
bs

ch
ni

tte
, i

n 
de

ne
n 

ei
n 

be
so

nd
er

er
 G

eh
w

eg
 n

ic
ht

 a
us

ge
w

ie
se

n 
is

t 
so

w
ie

 f
ür

 v
er

-
ke

hr
sb

er
uh

ig
te

 B
er

ei
ch

e.
 

 
(5

) G
ef

al
le

ne
r 

S
ch

ne
e 

un
d 

en
ts

ta
nd

en
e 

G
lä

tte
 s

in
d 

un
ve

rz
üg

lic
h 

na
ch

 B
ee

nd
ig

un
g 

de
s 

S
ch

ne
ef

al
ls

 b
zw

. 
na

ch
 E

nt
st

eh
en

 d
er

 



so
 z

u 
la

ge
rn

, d
as

s 
de

r F
ah

r- 
un

d 
Fu

ßg
än

ge
rv

er
ke

hr
 h

ie
rd

ur
ch

 
ni

ch
t 

m
eh

r 
al

s 
ve

rm
ei

db
ar

 g
ef

äh
rd

et
 o

de
r 

be
hi

nd
er

t 
w

ird
. 

S
ch

ne
e 

un
d 

E
is

 v
on

 G
ru

nd
st

üc
ke

n 
dü

rfe
n 

ni
ch

t a
uf

 d
en

 G
eh

-
w

eg
 o

de
r d

ie
 F

ah
rb

ah
n 

ge
sc

ha
fft

 w
er

de
n.

 
 (5

) 
G

eh
w

eg
e 

im
 S

in
ne

 d
er

 v
or

st
eh

en
de

n 
A

bs
ät

ze
 s

in
d 

al
le

 S
tra

-
ße

nt
ei

le
, d

er
en

 B
en

ut
zu

ng
 d

ur
ch

 F
uß

gä
ng

er
 g

eb
ot

en
 is

t. 
 (6

) 
D

ie
 n

ac
h 

§ 
46

 S
tra

ße
n-

 u
nd

 W
eg

eg
es

et
z 

be
st

eh
en

de
 V

er
-

pf
lic

ht
un

g 
de

s 
V

er
ur

sa
ch

er
s,

 a
uß

er
ge

w
öh

nl
ic

he
 V

er
un

re
in

i-
gu

ng
en

 u
nv

er
zü

gl
ic

h 
zu

 b
es

ei
tig

en
, b

ef
re

it 
de

n 
na

ch
 §

 2
 V

er
-

pf
lic

ht
et

en
 n

ic
ht

 v
on

 s
ei

ne
r R

ei
ni

gu
ng

sp
fli

ch
t. 

G
lä

tte
 z

u 
be

se
iti

ge
n.

 N
ac

h 
20

.0
0 

U
hr

 g
ef

al
le

ne
r S

ch
ne

e 
bz

w
. 

en
ts

ta
nd

en
e 

G
lä

tte
 is

t b
is

 7
.0

0 
U

hr
 d

es
 F

ol
ge

ta
ge

s 
zu

 b
es

ei
-

tig
en

. I
st

 d
er

 F
ol

ge
ta

g 
ei

n 
S

on
n-

 o
de

r F
ei

er
ta

g,
 h

at
 d

ie
 B

es
ei

-
tig

un
g 

bi
s 

8.
00

 U
hr

 z
u 

er
fo

lg
en

. 
 (6

) A
n 

H
al

te
st

el
le

n 
fü

r 
öf

fe
nt

lic
he

 V
er

ke
hr

sm
itt

el
 o

de
r 

fü
r 

S
ch

ul
-

bu
ss

e 
m

üs
se

n 
di

e 
G

eh
w

eg
e 

so
w

ie
 d

ie
 F

lä
ch

en
 v

or
 u

nd
 i

n 
de

n 
Fa

hr
ga

st
un

te
rs

tä
nd

en
 s

o 
vo

n 
S

ch
ne

e 
fre

ig
eh

al
te

n 
un

d 
be

i G
lä

tte
 b

es
tre

ut
 w

er
de

n,
 d

as
s 

ei
n 

ge
fa

hr
lo

se
r Z

u-
 u

nd
 A

b-
ga

ng
 z

um
 V

er
ke

hr
sm

itt
el

 g
ew

äh
rle

is
te

t i
st

. 
 (7

) S
ch

ne
e 

un
d 

E
is

 s
in

d 
au

f d
em

 n
ic

ht
 a

n 
di

e 
Fa

hr
ba

hn
 g

re
nz

en
-

de
n 

Te
il 

de
s 

G
eh

w
eg

es
 –

 a
ls

o 
zu

 d
en

 G
ru

nd
st

üc
ke

n 
hi

n 
– 

un
te

r 
B

er
üc

ks
ic

ht
ig

un
g 

de
r 

Zu
w

eg
un

g 
zu

 d
en

 H
au

se
in

gä
n-

ge
n 

zu
 la

ge
rn

. 
D

ie
 L

ag
er

un
g 

m
us

s 
di

e 
P

as
si

er
ba

rk
ei

t 
de

s 
1 

m
 b

re
ite

n 
ge

rä
um

te
n 

W
eg

te
ils

 e
rla

ub
en

. D
ie

 E
in

lä
uf

e 
in

 E
nt

-
w

äs
se

ru
ng

sa
nl

ag
en

, 
di

e 
H

yd
ra

nt
en

 u
nd

 d
ie

 H
yd

ra
nt

en
sc

hi
l-

de
r 

si
nd

 v
on

 E
is

 u
nd

 S
ch

ne
e 

fre
iz

uh
al

te
n.

 S
ch

ne
e 

un
d 

E
is

 
vo

n 
G

ru
nd

st
üc

ke
n 

dü
rfe

n 
ni

ch
t 

au
f 

de
n 

G
eh

w
eg

 o
de

r 
di

e 
Fa

hr
ba

hn
 g

es
ch

af
ft 

w
er

de
n.

 
 D

er
 n

eu
e 

§ 
3 

de
r 

S
at

zu
ng

 r
eg

el
t d

et
ai

llie
rt 

w
ie

 d
ie

 S
tra

ße
nr

ei
ni

-
gu

ng
 u

nd
 d

er
 W

in
te

rd
ie

ns
t z

u 
er

fo
lg

en
 h

at
. D

ie
 R

eg
el

un
ge

n 
be

-
zü

gl
ic

h 
de

r 
vo

rg
eh

al
te

ne
n 

G
eh

w
eg

sb
re

ite
 

si
nd

 
in

sb
es

on
de

re
 

na
ch

 d
em

 le
tz

te
n 

W
in

te
r s

pe
zi

fis
ie

rt 
w

or
de

n.
 E

s 
w

ird
 a

ls
 s

in
nv

ol
l 

er
ac

ht
et

et
, 

di
e 

im
 W

in
te

r 
zu

 r
äu

m
en

de
n 

Fl
äc

he
n 

m
it 

de
r 

M
in

-
de

st
br

ei
te

 v
on

 1
 m

 a
uf

zu
ne

hm
en

, u
m

 h
ie

r 
K

la
rh

ei
t f

ür
 d

ie
 R

ei
ni

-
gu

ng
sp

fli
ch

tig
en

 z
u 

sc
ha

ffe
n.

 
D

ie
 n

äh
er

en
 B

es
ch

re
ib

un
ge

n 
di

en
en

 z
ud

em
 d

er
 O

rd
nu

ng
sb

e-
hö

rd
e,

 u
m

 b
ei

 M
is

sa
ch

tu
ng

 d
er

 R
ei

ni
gu

ng
sp

fli
ch

t 
ei

nf
ac

he
r 

ei
n-

gr
ei

fe
n 

zu
 k

ön
ne

n.
 

 



§ 
4 

G
ru

nd
st

üc
ks

be
gr

iff
 

 (1
) G

ru
nd

st
üc

ke
 im

 S
in

ne
 d

ie
se

r 
S

at
zu

ng
 is

t o
hn

e 
R

üc
ks

ic
ht

 a
uf

 
di

e 
G

ru
nd

bu
ch

be
ze

ic
hn

un
g 

je
de

r 
zu

sa
m

m
en

hä
ng

en
de

 
G

ru
nd

be
si

tz
, 

de
r 

ei
ne

 w
irt

sc
ha

ftl
ic

he
 E

in
he

it 
na

ch
 d

em
 B

e-
w

er
tu

ng
sg

es
et

z 
bi

ld
et

. 
 (2

) A
nl

ie
ge

nd
e 

G
ru

nd
st

üc
ke

 s
in

d 
al

le
 a

n 
di

e 
S

tra
ße

 a
ng

re
nz

en
-

de
n 

G
ru

nd
st

üc
ke

, 
di

e 
du

rc
h 

ei
ne

n 
G

ra
be

n,
 e

in
e 

B
ös

ch
un

g,
 

ei
ne

n 
G

rü
ns

tre
ife

n,
 e

in
e 

M
au

er
 o

de
r 

in
 ä

hn
lic

he
r 

W
ei

se
 v

om
 

G
eh

w
eg

 o
de

r 
vo

n 
de

r 
Fa

hr
ba

hn
 g

et
re

nn
t 

si
nd

, 
gl

ei
ch

, 
ob

 e
s 

m
it 

de
r 

V
or

de
r-

, d
er

 R
üc

k-
 o

de
r 

m
in

de
st

en
s 

ei
ne

r 
S

ei
te

nf
ro

nt
 

an
 e

in
er

 S
tra

ße
 li

eg
t. 

D
ie

se
s 

gi
lt 

je
do

ch
 d

an
n 

ni
ch

t, 
w

en
n 

ei
n 

G
el

än
de

st
re

ife
n 

zw
is

ch
en

 S
tra

ße
 u

nd
 G

ru
nd

st
üc

k 
ni

ch
t 

de
m

 
öf

fe
nt

lic
he

n 
V

er
ke

hr
 g

ew
id

m
et

 u
nd

 s
el

bs
tä

nd
ig

 n
ut

zb
ar

 is
t. 

 

§ 
4 

G
ru

nd
st

üc
ks

be
gr

iff
 

 (1
) D

ie
 G

ru
nd

st
üc

ke
 s

in
d 

gr
un

ds
ät

zl
ic

h 
na

ch
 d

en
 s

te
ue

rre
ch

tli
-

ch
en

 B
es

tim
m

un
ge

n 
zu

 b
ew

er
te

n.
 

 (2
) A

ls
 a

nl
ie

ge
nd

 im
 S

in
ne

 d
ie

se
r 

S
at

zu
ng

 g
ilt

 a
uc

h 
ei

n 
G

ru
nd

-
st

üc
k,

 d
as

 d
ur

ch
 e

in
en

 G
ra

be
n,

 e
in

e 
B

ös
ch

un
g,

 e
in

en
 G

rü
n-

st
re

ife
n,

 e
in

e 
M

au
er

 o
de

r 
in

 ä
hn

lic
he

r 
W

ei
se

 v
om

 G
eh

w
eg

 
od

er
 v

on
 d

er
 F

ah
rb

ah
n 

ge
tre

nn
t i

st
, g

le
ic

h,
 o

b 
es

 m
it 

de
r V

or
-

de
r-

, 
de

r 
R

üc
k-

 o
de

r 
m

in
de

st
en

s 
ei

ne
r 

S
ei

te
nf

ro
nt

 a
n 

ei
ne

r 
S

tra
ße

 li
eg

t. 
S

at
z 

1 
gi

lt 
ni

ch
t, 

w
en

n 
ei

n 
G

el
än

de
st

re
ife

n 
zw

i-
sc

he
n 

S
tra

ße
 u

nd
 G

ru
nd

st
üc

k 
na

ch
 §

 2
 S

tra
ße

n 
un

d 
W

eg
e-

ge
se

tz
 w

ed
er

 d
em

 ö
ffe

nt
lic

he
n 

V
er

ke
hr

 g
ew

id
m

et
 n

oc
h 

B
e-

st
an

dt
ei

l d
er

 S
tra

ße
 is

t. 

§ 
5 

St
ra

ße
nr

ei
ni

gu
ng

sg
eb

üh
re

n 
 D

ie
 E

ig
en

tü
m

er
 o

de
r d

ie
 n

ac
h 

§ 
2 

A
bs

. 3
 z

ur
 R

ei
ni

gu
ng

 d
er

 S
tra

-
ße

n 
V

er
pf

lic
ht

et
en

 s
in

d 
na

ch
 M

aß
ga

be
 e

in
er

 G
eb

üh
re

ns
at

zu
ng

 
zu

 d
en

 e
nt

st
eh

en
de

n 
S

tra
ße

nr
ei

ni
gu

ng
sk

os
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Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 368/2011/HE/BV
 
 
Fachteam: Planen und Bauen Datum: 07.06.2011 
Bearbeiter: René Goetze AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Bau-, Umwelt und Feuerwehran-
gelegenheiten der Gemeinde Heist 

20.06.2011 öffentlich 

Gemeindevertretung Heist 27.06.2011 öffentlich 
 
Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 16 "Verkehrslandeplatz 
Uetersen-Heist" 
 
Sachverhalt: 
Die erneute öffentliche Auslegung des Planes samt Begründung sowie die erneute, 
eingeschränkte Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
ist abgeschlossen.  
Die während der Beteiligung eingegangenen Anregungen und Bedenken können 
dem beigefügten Abwägungsvorschlag entnommen werden. 
Der Abwägungsentwurf schlägt außerdem vor, wie mit den Stellungnahmen umge-
gangen werden könnte. Die Planungsgruppe Elbberg wird die eingegangenen Stel-
lungnahmen im Rahmen der Sitzung vorstellen. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Verwaltung empfiehlt, dem Abwägungsvorschlag zu folgen und den Bebauungs-
plan gem. Beschlussempfehlung als Satzung zu beschließen. 
 
 
 
Finanzierung: 
Die Planungskosten stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung.  
 
 
 
Beschluss: 
 
Der Bauausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt: 
 

1. Die während der erneuten öffentlichen Auslegung des Entwurfs des B-Planes 
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Nr. 16 „Verkehrslandeplatz Uetersen-Heist“ abgegebenen Stellungnahmen 
der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
hat die Gemeindevertretung mit folgendem Ergebnis geprüft: 

 
Berücksichtigt werden die Stellungnahmen gem. Abwägungsvorschlag der Pla-
nungsgruppe Elbberg und der Verwaltung.  
 
Die Verwaltung wird beauftragt, diejenigen, die eine Stellungnahme abgegeben ha-
ben, von diesem Ergebnis mit Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen. 
 

2. Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches sowie nach § 84 der Landesbauord-
nung beschließt die Gemeindevertretung den B-Plan Nummer 16 „Verkehrs-
landeplatz Uetersen-Heist“ für das Gebiet des Flugplatzes Uetersen-Heist 
(südlicher Teilbereich), nördlich der Straße Bültenweg, südlich der Marseille 
Kaserne, nord-westlich des Naturschutzgebietes Tävsmoor/Haselauer Moor, 
bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), als Satzung. 

 
3. Die Begründung wird gebilligt.  

 
4. Der Beschluss des B-Planes durch die Gemeindevertretung ist nach § 10 

BauGB ortsüblich bekannt zu machen. In der Bekanntmachung ist anzugeben, 
wo der Plan mit Begründung und zusammenfassender Erklärung während der 
Sprechstunden eingesehen und über den Inhalt Auskunft verlangt werden 
kann. 

  
 
 
 
 
___________________ 
Neumann 
 
 
 
Anlagen: 

- Abwägungsvorschlag 
- Planzeichnung 
- Begründung (wird nachgereicht, die Begründung ändert sich gegenüber dem 

bisherigen Stand um die in dem Abwägungsvorschlag genannten Punkte) 
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1 Planungsanlass / Art des Bebauungsplans 
 
Durch die Aufstellung dieses Bebauungsplans (B-Plans) soll auf Teilbereichen des Verkehrs-
landeplatzgeländes Uetersen-Heist die Art der baulichen Nutzung gesteuert werden. Gleich-
zeitig werden für dieses Nutzungen Obergrenzen festgelegt. Durch die bauleitplanerische 
Steuerung soll eine städtebauliche Ordnung im Bereich des südlichen Verkehrslandeplatzge-
ländes gewährleistet werden. 
 
Die allgemeine Zulässigkeit des Verkehrslandeplatzes wird nicht erst durch diesen Be-
bauungsplan ermöglicht. Vielmehr handelt es sich bereits um ein privilegiertes Vorhaben im 
Außenbereich gemäß § 35 Baugesetzbuch (BauGB). Die Nutzungen und auch evtl. Erweite-
rungen sind daher auch ohne die Aufstellung dieses Bebauungsplans zulässig. Die Geneh-
migung von Bauanträgen wird derzeit auf Grundlage des § 35 BauGB entschieden ohne wei-
tere Steuerungsmöglichkeiten. Durch diesen Bebauungsplan möchte die Gemeinde die ihr 
gesetzlich gegebenen Regelungsmöglichkeiten nutzen. 
 
Gemäß § 30 Abs. 3 BauGB handelt es sich um einen sog. einfachen Bebauungsplan, da 
keine Regelungen bezüglich der Bauweise, der überbaubareren Grundstücksflächen,  der 
Höhe der baulicher Anlagen und über Straßenverkehrsflächen getroffen werden. § 30 Abs. 3 
bestimmt für diesen Fall, dass sich die Zulässigkeit der nicht geregelten Bestandteile weiter-
hin nach § 35 BauGB (Bauen im Außenbereich) richtet und von der Baugenehmigungsbe-
hörde im Einzelfall beurteilt wird. 
 
 
2 Lage des Plangebietes / Bestand 
 
Das Bebauungsplangebiet teilt sich auf in zwei Teilgeltungsbereiche. Diese liegen Luftlinie 
ca. 1,5 bis 2 km südöstlich der Ortslage Heist und umfassen eine Fläche von insgesamt ca. 
7,5 ha. Zum Ortsrand des Ortsteils Unterglinde der Gemeinde Appen beträgt die Entfernung 
etwa 2 km in nördlicher Richtung.  
 
Beide Teilgeltungsbereiche befinden sich am südlichen und südwestlichen Rand des Ver-
kehrslandeplatzgeländes Uetersen-Heist (siehe Abb. 1). Hier sind bereits verschiedene ver-
kehrslandeplatzbezogenen Gebäude und Einrichtungen vorhanden. Die Start- und Lande-
bahnen liegen nördlich außerhalb der Geltungsbereiche. Rechtlich handelt es sich um einen 
„Verkehrslandeplatz“. 
 
Der Verkehrslandeplatz Uetersen besteht seit 1935 und wurde bis Mitte der 1950er Jahre 
ausschließlich militärisch genutzt. Von 1955 bis 1972 folgte eine zivile Mitbenutzung, an-
schließend wurde die ausschließliche zivile Nutzung genehmigt. Die Start- und Landebahn 
für Motorflugzeuge wurde aus Lärmschutzgründen in den südlichen Bereich des Verkehrs-
landeplatzes verlegt. Das Towergebäude mit Restaurant und Flugschule wurde an den jetzi-
gen Standort am Südrand des Geländes verlegt. Die Start- und Landebahn der Segelflieger 
liegt an der Nordseite des Geländes und ist von der Start- und Landebahn der Motorflieger 
so weit entfernt, dass diese parallel betrieben werden können. 
 
Der Verkehrslandeplatz wird von der Flugplatz Uetersen GmbH als Zusammenschluss der 
ansässigen Luftsportvereine betrieben. Die baulichen Anlagen mit dem ehemaligen Tower in 
der Südwestecke des Geländes bestehen zum Teil seit den 50er Jahren. Hier sind Luftsport-
vereine, Flugzeughallen, Flugschule, Reparaturbetriebe und die Tankanlage angesiedelt. 
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Abb. 1: Übersichtsplan mit Kennzeichnung der Geltungsbereiche des B-Plans Nr. 16, M. 1 : 25.000 
 
Am 13.08.1973 wurde die Genehmigung für den Verkehrslandeplatz Uetersen I Holstein zum 
Betrieb eines Landeplatzes und Segelfluggeländes vom 16. Januar 1969 mit den dazu er-
gangenen Änderungen und Ergänzungen geändert und ergänzt bzw. neu gefasst. Mit der 
Betriebsgenehmigung einschließlich einer 1. Änderung wurde der Flugplatz Uetersen GmbH 
die Genehmigung zur Anlegung und zum Betrieb eines Landeplatzes des allgemeinen Ver-
kehrs (Verkehrslandeplatz) und Segelfluggeländes für die Durchführung von Flügen nach 
Sichtflugregeln bei Tage erteilt. 
 
Der Landeplatz darf von folgenden Arten von Luftfahrzeugen benutzt werden: 

– Motorflugzeuge und Hubschrauber bis 5,7 t höchstzulässigem Fluggewicht 

– Motorsegler, die mit eigener Kraft starten 
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– Segelflugzeuge und Motorsegler, die nicht mit eigener Kraft starten; zugelassen 
sind alle Startarten 

– Fallschirme zu Fallschirmabsprüngen 

– Luftschiffe und Ballone 

 
Der Landeplatz dient laut Genehmigung zur Ausübung des Luftsports einschließlich der 
Ausbildung von Flugzeug- und Segelflugzeugführern sowie der allgemeinen Luftfahrt.  
 
Die Start- und Landebahnen sowie die Rollflächen bestehen aus kurzgemähtem Gras. Die 
Start- und Landebahnen sind in Ost-Westrichtung ausgerichtet. Die Platzrunde verläuft nach 
Osten Richtung Schäferhof, von hier Richtung Süden bis zu den Kiesteichen an der L 105 in 
Appen-Etz. Weiter in Richtung Westen bis nahe der B 431, nach Norden parallel zur Bun-
desstraße und nördlich des Schießplatzes nach Osten auf die Start- und Landebahn 
schwenkend.  
An- und Abflüge erfolgen über Korridore in südwestlicher Richtung zwischen Holm und Heist 
und in südöstlicher Richtung über die Kiesteiche bei Appen-Etz. 
 
Aufgrund von mehr als 15.000 Flugbewegungen jährlich gelten die Einschränkungen der 
Landeplatz-Lärmschutzverordnung vom 5. Januar 1999. Platzrunden und Überlandflüge von 
weniger als 60 min. Dauer in der Zeit von 13 - 15 Uhr und Samstag, Sonntag und an Feier-
tagen nach 13 Uhr sind verboten, sofern die Flugzeuge nicht über erhöhten Lärmschutz ver-
fügen. 
 
 
3 Planungsvorgaben 
 
3.1 Verhältnis zu Genehmigungen und Planfeststellungen nach 

Luftverkehrsgesetz (LuftVG) 
Die Planung von Flugplätzen unterliegt den Regelungen des Luftverkehrsgesetzes (LuftVG). 
Flugplätze werden unterschieden in Flughäfen (z. B. große Verkehrsflughafen mit regelmä-
ßigem Passagierbetrieb), Landeplätze und Segelfluggelände. In Heist handelt es sich um 
einen Verkehrslandeplatz. Nach den §§ 6 und 8 LuftVG bedürfen Flugplätze einer Genehmi-
gung oder Planfeststellung und sind damit einer Überplanung durch Bebauungspläne nicht 
zugänglich. Lediglich für Hochbauten auf dem Flugplatzgelände“ besteht nach § 8 Abs. 4 die 
Möglichkeit andere Regelungen (z. B. Bebauungsplan). Ein Bebauungsplan kann daher den 
Betrieb oder die Zulässigkeit des Flugplatzes selbst nicht regeln, sondern nur die Ausdeh-
nung von Hochbauten und deren Nutzungen. Diese Möglichkeit wird hier genutzt. Zu beach-
ten ist jedoch, dass die Möglichkeit, auch die Hochbauten durch eine Planfeststellung oder 
Genehmigung zu regeln, erhalten bleibt. Hierfür ist das Ministerium für Wissenschaft, Wirt-
schaft und Verkehr des Landes Schleswig-Holstein zuständig. Genehmigungen oder Plan-
feststellungen haben im Zweifelsfall Vorrang vor den Bestimmungen dieses B-Plans, die Ge-
nehmigungsbehörde hat die Ziele der Gemeinde jedoch bei ihren Entscheidungen zu be-
rücksichtigen. 
 
Der Verkehrslandelandeplatz ist planungsrechtlich Sondernutzungsgebiet, das gemäß § 6 
LuftVG i.V.m. § 38 BauGB der Fachplanung der Luftfahrtbehörde unterliegt. Unzulässig sind 
solche Festsetzungen eines Bebauungsplanes, die der fachplanungsrechtlichen Privilegie-
rung widersprechen. 
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Die in § 38 Satz 1 BauGB geregelte Berücksichtigungspflicht bedeutet für die kommunale 
Bauleitplanung, dass bei Vorhaben auf dem Flugplatz §§ 29 bis 37 BauGB nicht anzuwen-
den sind, wenn die Gemeinde beteiligt wird (Bundesverwaltungsgericht (BVerwG), 4 B 73106 
v. 13.12.2006). 
§ 38 BauGB führt nicht nur dazu, dass die Bedeutung ansonsten zwingend geltender bau-
planungsrechtlicher Anforderungen relativiert wird. Diese Regelung führt auch dazu, dass die 
Möglichkeiten der Gemeinde zur Aufstellung eines Bauleitplanes, der im Widerspruch zu 
einem privilegierten Flugplatzvorhaben steht, eingeschränkt werden. Diese Sperrwirkung 
bedeutet nicht, dass die Aufstellung von Bebauungsplänen für die Flugplatzfläche nicht mög-
lich wäre. Unzulässig sind lediglich solche Festsetzungen eines Bebauungsplanes, die der 
fachplanungsrechtlichen Privilegierung widersprechen. Flugplatzspezifische Nutzungen dür-
fen nicht ausgeschlossen werden. (Grabherr/ReidtIWysk, § 6 LuftVG, Rd.Nr. 178, 180). 
 
Aus Sicht der Luftfahrtbehörde bestehen keine Bedenken gegen diesen B-Plan (Stellung-
nahme vom 05.05.2010, Az.LS 413 623.511.2-12-1). Bei der luftrechtlichen Entscheidung 
der Luftfahrtbehörde zu Vorhaben auf dem Flugplatzgelände sind gemäß § 6 Abs. 2 Satz 1 
LuftVG Belange der Gemeinde zu berücksichtigen. Dies wird zukünftig bei Vorhaben im 
Plangebiet grundsätzlich anhand der Festsetzungen dieses Bebauungsplanes erfolgen. 
 
 
3.2 Vertrag zwischen der Gemeinde Heist und der Flugplatz Uetersen 

GmbH 
In einem Vertrag aus dem Jahr 1975 verpflichtet sich die Flugplatz Uetersen GmbH gegen-
über der Gemeinde Heist den Ausbau des Verkehrslandeplatzes zu beschränken (z. B. keine 
Linienflugverkehr, keine befestigten Landebahnen, Unterstellplätze nur für max. 60 Flugzeu-
ge). Die Aufstellung dieses B-Plans erfolgt auch, um den Widerspruch zwischen die beste-
henden privatrechtlichen Regelungen (Vertrag) an die öffentlich rechtlichen Regelungen (B-
Plan) anzunähern. Eine vollständige Deckungsgleichheit ist jedoch nicht möglich, da ein B-
Plan nicht so weitreichende Regelungsmöglichkeiten hat wie ein Vertrag. 
Die Gemeinde Heist verzichtet mit diesem B-Plan nicht auf ihre Rechte aus dem Vertrag mit 
der Flugplatz GmbH, dieser Vertrag gilt vielmehr unabhängig und zusätzlich zu diesem B-
Plan. 
Die Aufstellung dieses B-Plans erfolgt auch, da es neben der Flugplatz GmbH weitere Nutzer 
gibt, für die der Vertrag nicht gilt. 
 
 
3.3 Regionalplan 
Nach § 1 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) sind Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung 
anzupassen. 
 
Im Regionalplan für den Planungsraum I (Fortschreibung 1998) ist der Verkehrslandeplatz 
Uetersen-Heist entsprechend dargestellt (siehe Abb. 2). Dem Bedürfnis der allgemeinen 
Luftfahrt (Geschäfts- und Sportreiseverkehr) ist im Planungsraum I durch die vorhandene 
räumliche Verteilung von Verkehrslandeplätzen hinreichend Rechnung getragen. Der Ver-
kehrslandeplatz Uetersen versorgt den westlichen Teil des Planungsraumes. 
 
Die durch den Bebauungsplan getroffene Festsetzung als Sondergebiet mit der Zweckbe-
stimmung „Betriebsfläche Verkehrslandeplatz“ steht den Aussagen des Regionalplans nicht 
entgegen. 
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Abb.2:  Ausschnitt aus dem Regionalplan mit Kennzeichnung des Plangebietes (oranger Pfeil), ohne 

Maßstab 
 
 
3.4 Landschaftsplan 
Parallel zur 1. Änderung des Flächennutzungsplans (siehe Kapitel 4) ist die 1. Fortschrei-
bung des Landschaftsplanes der Gemeinde Heist erfolgt. Die Geltungsbereiche sind als Eig-
nungsflächen für eine bauliche Entwicklung dargestellt. 
 
 
3.5 Naturschutzgebiet / Natura 2000 
Unmittelbar südlich grenzt das Tävsmoor an den Verkehrslandeplatz an, dass gemäß der 
Landesverordnung vom 18. April 1995 als Naturschutzgebiet "Tävsmoor / Haselauer Moor" 
ausgewiesen ist. 
 
Das Naturschutzgebiet „Tävsmoor / Haselauer Moor“ wurde im Jahr 2000 als "Gebiet von 
gemeinschaftlicher Bedeutung" im Sinne der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie in die nationale 
Meldeliste aufgenommen und der Europäischen Union gemeldet (DE 2424-304). Das Gebiet 
soll im weiteren Verfahren bei der EU in die Gemeinschaftsliste der Natura 2000 Gebiete 
aufgenommen werden. 
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3.6 Landschaftsschutzgebiet 
Der Verkehrslandeplatz Uetersen-Heist ist in das Landschaftsschutzgebiet (LSG) 05 Holmer 
Sandberge und Moorbereiche eingebettet. Die Grenze des LSG verläuft entlang der westli-
chen Verkehrslandeplatzgrenze, umschließt das Naturschutzgebiet „Tävsmoor / Haselauer 
Moor“ und schließt im Nordosten wieder an den Verkehrslandeplatz an. Der Verkehrslande-
platz selbst liegt außerhalb des LSG. 
 
 
4 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 
 
Die beiden Teilgeltungsbereiche des Bebauungsplangebietes sind in der wirksamen 1. Ände-
rung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Heist als Sonderbaufläche „Betriebsfläche 
Verkehrslandeplatz“ dargestellt. Zwischen den beiden Sonderbauflächen und südöstlich der 
östlichen Sonderbaufläche sind Grünflächen sowie eine kleinere Waldfläche dargestellt. 
Nach Osten und Südosten schließt sich ein Naturschutzgebiet und nach Westen und Süd-
westen ein Landschaftsschutzgebiet an. Der Änderungsbereich liegt innerhalb der Schutzzo-
ne III A des Wasserschutzgebietes Haseldorfer Marsch (siehe Abb. 3). 
 

 
Abb. 3: Ausschnitt aus der 1. Änderung des Flächennutzungsplans, M 1: 5.000 
 
Die im Bebauungsplan festgesetzten Sondergebietsflächen sind somit aus den Darstelllun-
gen der 1. Änderung des Flächennutzungsplans entwickelt.  
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5 Städtebauliches Konzept  
 
5.1 Art und Maß der baulichen Nutzung 
Das zwei Teilgeltungsbereiche umfassende Plangebiet wird entsprechend der bestehenden 
Nutzungen als Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Betriebsfläche Verkehrslandeplatz“ 
gemäß § 11 BauNVO festgesetzt. Die beiden Sondergebietsflächen sollen der Unterbringung 
von verkehrslandeplatzbezogenen Nutzungen dienen. Im Vordergrund stehen dabei die für 
den Betrieb des Verkehrslandeplatzes unmittelbar notwendigen bzw. zweckmäßigen Anla-
gen und Einrichtungen. In begrenztem Umfang sind aber auch kleinere Gewerbebetriebe 
denkbar, die aufgrund ihres Betriebszwecks einen engen Bezug zum Verkehrslandeplatzbe-
trieb haben (Reparatur und Wartung, Schulung, sonstige Dienstleistungen rund ums Flie-
gen). 
 
Die Sondergebiete werden unterteilt in drei Gebiete für die differenzierte Festsetzungen zum 
Maß der baulichen Nutzung getroffen werden. 
Der westliche Teilgeltungsbereich wird insgesamt als Sondergebiet 1 (SO 1) festgesetzt.  
Hier sind je 1 m² Grundstücksfläche 0,3 m² Gebäudegrundfläche zulässig. Dies entspricht 
einer im Sondergebiet 1 (SO 1) insgesamt zulässigen Grundfläche von 9.250 m². Nicht aus-
genutzte Gebäudegrundflächen können innerhalb des SO 1 auf andere Grundstücke über-
tragen werden. 
Eine zusätzliche Bebauungsmöglichkeit ist damit hier nur in geringem Umfang (ca. 1.530 m² 
entsprechend 16,5%) zulässig, da der überwiegende Teil der Flächen bereits bebaut ist. 
 
Der östliche Teilgeltungsbereich wird unterteilt. Innerhalb des im östlichen Teilbereich fest-
gesetzten Sondergebietes 2 (SO2) sind Gebäude mit einer Grundfläche von insgesamt 
5.100 m² zulässig. Hier werden zusätzlich zum jetzigen Bestand (ca. 3.845 m² Grundfläche) 
noch Erweiterungsmöglichkeiten eingeräumt. 
Innerhalb des im westlichen Teilbereich festgesetzten Sondergebietes 3 (SO3) sind Gebäu-
de nur in Form von Hallen zum Unterstellen von Flugzeugen mit einer Grundfläche von ins-
gesamt 2.900 m² zulässig. Dieser Bereich ist bisher unbebaut. 
 
Diese räumliche Gliederung verbunden mit den festgesetzten Baumöglichkeiten lassen eine 
ausreichende weitere Entwicklung des Verkehrslandeplatzes zu. Die Gemeinde geht davon 
aus, dass daher eine Übereinstimmung mit den Zielen der Aufsichtsbehörden gegeben ist. 
 
Die Gebäude sind so zu planen, dass die in den Richtlinien für die Anlage und den Betrieb 
von Flugplätzen für Flugzeuge im Sichtflugbetrieb (NfL I – 327/01) beschriebene Hindernis-
freiflächen des Verkehrslandeplatzes nicht durchdrungen werden. 
 
 
6 Erschließung 
 
Die Erschließung der Sondergebiete erfolgt über vorhandene Grundstückszufahrten von der 
südlich verlaufenden Straße Bültenkoppel aus. Diese führt nach Westen in Verlängerung 
über den Schlackenweg zur B 431. Die B 431 liegt ca 1,5 km vom westlichen Rand des 
Plangebietes entfernt. Zusätzliche öffentliche Verkehrsflächen werden nicht erforderlich. Eine 
wesentliche Erhöhung des Verkehrsaufkommens als Folge der getroffenen Festsetzungen 
ist nicht zu erwarten. 
 
Die Fahrbahndecke der Straße Bültenkoppel ist aus Gründen der Verkehrssicherheit zu sa-
nieren. Ob und wann eine Sanierung allerdings erfolgen kann, wird die Gemeinde entschei-
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den. Im Baugenehmigungsverfahren kann entschieden werden, ob die Erschließung durch 
die Straße noch ausreichend ist. 
 
Die Kosten der Unterhaltung des gemeindlichen Weges Bültenkoppel als Zufahrt zum 
Verkehrslandeplatz werden von der Gemeinde Heist übernommen. Im o. g. Vertrag mit 
der Flugplatz GmbH ist festgelegt, dass diese Kosten der Gemeinde erstattet werden. 
Ein Anspruch auf Ausbau (z. B. Verstärkung und Verbreiterung, Oberflächenentwässe-
rung, Beleuchtung) ist vertraglich ausgeschlossen. Sollte die Gemeinde in Übereinstim-
mung mit der Flugplatz Uetersen GmbH den Ausbau im Hinblick auf den Umfang der 
Verkehrslandeplatznutzung für erforderlich halten, hat sich die Flugplatz Uetersen GmbH 
vertraglich verpflichtet, auf ihre Kosten den Ausbau vorzunehmen. 
 
 
7 Ver- und Entsorgung  
 
Das Plangebiet ist über die bestehenden Versorgungsleitungen an das öffentliche Netz an-
geschlossen.  
 
Die Trinkwasserversorgung erfolgt durch einzelne private Brunnenanlagen. Ein öffentlicher 
Anschluss besteht für diesen Bereich nicht. Für das Restaurant im SO 2 ist eine Brunnenan-
lage vorhanden, die gefiltertes Trinkwasser liefert und regelmäßig überprüft wird. 
 
Die Abwasserentsorgung erfolgt durch Anschluss an eine Abwasserdruckleitung, die nach 
Norden in Richtung Kasernengelände auf Appener Gemeindegebiet verläuft. Von dort wird 
das Abwasser zur Abwasserreinigungsanlage in Hetlingen geleitet. 
 
Das Oberflächenwasser für den westlichen Teil (SO 1) wird in einer auf dem Gelände zwi-
schen den Hallen vorhandenen Versickerungsmulde gesammelt. Ein Überlauf besteht durch 
Anschluss an eine Regenwasserleitung an der Straße Bültenkoppel, die im weiteren Verlauf 
nach Westen in einem Graben am Schlackenweg mündet. Bei evtl. Erweiterungen im SO 1 
ist die Kapazität der Regenwasserleitung zu prüfen und ggf. auszubauen.  
Das Oberflächenwasser im östlichen Teil wird in zwei kürzlich angelegte Regenrückhaltebe-
cken gesammelt. Für das Tower-Restaurant im Sondergebiet 2 (SO 2) ist eine Versicke-
rungsmulde vorhanden.  
Bei evtl. Erweiterungen im SO 2 und SO 3 sind weitere Versickerungsmulden erforderlich 
und ist zu prüfen, ob die Kapazität der vorhandenen Regenrückhaltungen ausreicht.  
 
Evtl. Erweiterungen der Anlagen für die Regenrückhaltung sind im Rahmen des Bauantrags-
verfahrens zu regeln. Der Vorhabenträger hat vor Nutzung der Erweiterungsmöglichkeiten 
für die erforderlichen Entwässerungseinrichtungen zu sorgen.  
 
Die Regenrückhaltebecken dienen auch der Löschwasserversorgung.  
Die Gemeinde Heist ist per Gesetz (Brandschutzgesetz § 2) dazu verpflichtet, den abweh-
renden Brandschutz auch im Bereich des Flughafens für bauliche Anlagen zu gewährleisten. 
Hier ist festzustellen, dass derzeit die baulichen Anlagen jetzt und in Zukunft laut den Fest-
setzungen der Satzung, nicht das übliche Maß einer dörflichen Gemeinde wie Heist über-
schreiten (Stellungnahme des Fachdienstes Bauordnung des Kreises Pinneberg vom 
12.05.2010). 
Für den Flugbetrieb unterhält der Betreiber des Verkehrslandeplatzes vor Ort ein Löschfahr-
zeug und geschultes Personal, welches bei Flugunfällen jederzeit und unverzüglich einge-
setzt werden kann. Die Löschwasserversorgung ist im Bereich des Verkehrslandeplatzes als 
gesichert im Sinne einer Außenbereichslage anzusehen. 
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Die Gemeinde Heist ist nicht in der Lage, den Feuerschutz bei Erweiterungen auch auf den 
Bereich des Verkehrslandeplatzes mit seinen besonderen Gegebenheiten auszudehnen. 
Sollte die Gemeinde trotzdem verpflichtet werden, den Feuerschutz auf dem Verkehrslande-
platz zu übernehmen, verpflichtet sich die Flugplatz Uetersen GmbH im o.g. Vertrag (siehe 
Kap. 3.2), sämtliche Kosten zu übernehmen, die für die Anschaffung des notwendigen Fahr-
zeug- und Materialbedarfs und die Ausbildung sowie für die Unterhaltung und Wartung ent-
stehen. 
 
Die Müllabfuhr erfolgt nach die Satzung des Kreises Pinneberg über die Abfallbeseitigung. 
 
 
8 Altlasten 
 
Altablagerungen 
Nach derzeitigem Kenntnisstand sind Altablagerungen im Plangeltungsbereich nicht be-
kannt.  
 
Altstandorte 
Das Planvorhaben liegt im Bereich des ehemaligen Wehrmachtflughafens „Fliegerhorst Ue-
tersen“. Nach Befragung des Geschäftsführers der Flugplatz Uetersen / Heist GmbH stellte 
sich der Platz historisch immer als (Gras)-Flugplatz dar, der überwiegend zu Ausbildungs-
zwecken genutzt wurde. Kampfeinsätze haben nicht stattgefunden. 
 
Die bisher im Rahmen der vorhandenen Bauvorhaben jeweils durchgeführten Kampfmittel-
untersuchungen blieben jeweils ohne Befund. 
 
Im Planbereich des Bebauungsplans sind keine für Altlasten kritischen ehemaligen Nutzun-
gen bekannt. Öltanks oder Treibstofflager sind nicht vorhanden. (Die Tankstelle östlich der 
Halle Nordcopters besitzt keine Erdtanks, sondern wird mit Tankfahrzeugen betankt). 
 
Bei allen bisher erfolgten Bodenuntersuchungen wurden keinerlei Auffälligkeiten festgestellt. 
Auf vertiefte historische Untersuchungen kann daher im Rahmen dieses B-Plans verzichtet 
werden. Für zukünftige Bauvorhaben, die in den Untergrund eingreifen, ist eine gutachterli-
che Begleitung der Erdarbeiten vorzusehen.“ 
 
Im Falle von Auffälligkeiten im Untergrund, die auf eine Bodenveränderung oder eine Altab-
lagerung deuten, ist der Fachdienst Umwelt – Bodenschutz des Kreises Pinneberg umge-
hend zu informieren. Die nach Bundes-Bodenschutzgesetz erforderlichen Maßnahmen zum 
Schutz des Bodens bzw. der Gewässer sind dann mit der Bodenschutzbehörde abzustim-
men. Ferner ist auffälliger / verunreinigter Bodenaushub bis zum Entscheid über die fachge-
rechte Entsorgung oder die Möglichkeit der Verwendung auf dem Grundstück gesondert zu 
lagern. Dieser Bodenaushub ist vor Einträgen durch Niederschlag und gegen Austräge in 
den Untergrund, z. B. durch Folien oder Container zu schützen. 
 
 
9 Immissionsschutz 
 
Wesentliche Vorbelastungen mit Lärm ergeben sich aus den Flugbewegungen, in erster Li-
nie aus Starts und Platzrunden.  
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Im Plangebiet und in der näheren Umgebung sind keine schutzwürdigen Nutzungen vorhan-
den. Daher sind durch Nutzungen innerhalb des Plangebietes selbst keine Immissions-
schutzkonflikte zu erwarten.  
 
Der Verkehrslandeplatz selbst befindet sich nicht im Plangebiet; Regelungen zum Flugver-
kehr oder zum Fluglärm außerhalb des Plangebietes kann der Bebauungsplan nicht treffen.  
 
Durch die im Plangebiet möglichen Nutzungen kann es allerdings außerhalb des Plangebie-
tes zu einer Erhöhung der Flugbewegungen kommen und damit zu einer Erhöhung von Be-
lastungen entferntere Bereiche wie der Ortslagen von Heist, Moorrege und Appen. Insbe-
sondere im Sondergebiet 3 können noch neue Flugzeugunterstellhallen entstehen, die mög-
lichweise zusätzliche Flugbewegungen nach sich ziehen. Die Zulässigkeit von Starts und 
Landungen kann jedoch durch diesen B-Plan nicht geregelt werden. Durch diesen Be-
bauungsplan wird erstmals eine Obergrenze für die bauliche Entwicklung in den beiden Teil-
bereichen festgelegt. Ohne die Aufstellung eines Bebauungsplans könnten bauliche Anlagen 
für den Verkehrslandeplatz ohne weitere Deckelung entstehen, da sie nach § 35 BauGB als 
privilegierte Vorhaben im Außenbereich zulässig sind. 
 
 
10 Nachrichtliche Übernahmen / Hinweise 
 
Die Grenzen des südlich und östlich angrenzenden das Naturschutzgebiet NSG Tävsmoor 
/ Haselauer Moor sowie des südlich und westlich angrenzenden Landschaftsschutzgebiet 
LSG 05 Holmer Sandberge und Moorbereiche werden nachrichtlich übernommen. 
Das Plangebiet selbst liegt außerhalb dieser Schutzgebiete. 
 
Das Plangebiet liegt vollständig in der Schutzzone III A des Wasserschutzgebietes Hasel-
dorfer Marsch. Innerhalb der Schutzzone gilt, dass die Verwendung von auswasch- oder 
auslaugbaren wassergefährdenden Materialien beim Bau von Straßen, Zuwegungen sowie 
Lärmschutzdämmen verboten ist. Außerdem sind Erdaufschlüsse (z.B. Bohrungen über 5 m 
Tiefe, Sondierungen), durch die die Grundwasserüberdeckung wesentlich vermindert wird, 
gemäß Wasserschutzgebietsverordnung genehmigungspflichtig. 
In diesem Zusammenhang wird weiterhin auf das Arbeitsblatt A 142 "Abwasserkanäle und –
leitungen in Wassergewinnungsgebieten" der Abwassertechnischen Vereinigung, die "Richt-
linie für bautechnische Maßnahmen an Straßen in Wassergewinnungsgebieten" (RiStWag) 
und die "Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen/Abfällen 
– Technische Regeln" der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall hingewiesen. 
 
Zu den südlich angrenzenden Waldflächen ist ein Schutzabstand von 30 m einzuhalten. 
Gemäß § 24 des Landeswaldgesetzes (LWaldG) ist es „zur Verhütung von Waldbränden, zur 
Sicherung der Waldbewirtschaftung und der Walderhaltung, wegen der besonderen Bedeu-
tung von Waldrändern für den Naturschutz sowie zur Sicherung von baulichen Anlagen vor 
Gefahren durch Windwurf oder Waldbrand verboten, Vorhaben im Sinne des § 29 des Bau-
gesetzbuches in einem Abstand von weniger als 30 m vom Wald (Waldschutzstreifen) 
durchzuführen.“  
 
Zu den nördlich und östlich des Sondergebietes 1 (SO 1) angrenzenden Waldflächen ist eine 
Unterschreitung des Abstandes gemäß § 24 Abs. 2 LWaldG bis auf 20 m nach Einschätzung 
der Forstbehörde möglich. Eine Unterschreitung des 30 m-Waldschutzstreifens zu den südli-
chen Waldflächen ist aufgrund der Einstufung als überdurchschnittlich brandgefährdet nicht 
möglich. 
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Innerhalb des Waldschutzstreifens dürfen keine hochbaulichen Anlagen errichtet werden. 
Möglich sind jedoch Stellplätze, Feuerwehrumfahrten oder Lageplätze für nicht brennbares 
Material. 
 
Die Waldschutzstreifen innerhalb der Sondergebiete werden nachrichtlich gekennzeichnet. 
 
Die Plangebiete liegen innerhalb des Schutzbereiches der Verteidigungsanlage Appen. Im 
Baugenehmigungsverfahren ist die Wehrbereichsverwaltung Nord – Außenstalle Kiel zu be-
teiligen. 
 
 
11 Umweltbericht 
 
11.1 Einleitung  
11.1.1 Allgemeines 
 
Der Umweltbericht wird auf der Basis einer Umweltprüfung gemäß der Anlage zu § 2 Absatz 
4 und § 2a BauGB erstellt. Der Umweltbericht dient der Bündelung, sachgerechten Aufberei-
tung und Bewertung des gesamten umweltrelevanten Abwägungsmaterials auf der Grundla-
ge geeigneter Daten und Untersuchungen. An Gutachten und Fachbeiträgen für die Umwelt-
prüfung liegt der Landschaftsplan für die Gemeinde Heist (1997) sowie die Verträglichkeits-
abschätzung für das NATURA 2000-Gebiet DE 2324-304 „NSG Tävsmoor / Haselauer Moor 
(erarbeitet zur 1. Änderung des FNP „Flugplatzgelände“ Gemeinde Heist). 
 
Der Untersuchungsraum der Umweltprüfung wurde förmlich nicht festgelegt. Da umweltrele-
vante Auswirkungen über den Geltungsbereich des Bebauungsplans hinaus nicht ausge-
schlossen werden können, wurde je nach Bedarf das nähere Umfeld einbezogen. 
 
 
11.1.2 Planungsinhalte und Ziele 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 16 liegt im Osten der Gemeinde Heist, in 
direkter Nachbarschaft zur Gemeinde Appen. Umgeben wird der Planungsraum großräumig 
von Wald-, Moor- und Grünlandflächen, lediglich im Norden des Verkehrslandeplatzes 
schließt sich Bebauung in Form eines Militärstandortes (Marseille-Kaserne) an. Das Ver-
kehrslandeplatzgelände selbst ist geteilt in einen westlichen Teil (Gemeindegebiet Heist) und 
einen östlichen Teil (Gemeindegebiet Appen). Bisher liegt kein Bebauungsplan für das Ge-
lände vor. Durch die Aufstellung dieses B-Plans soll auf Teilbereichen des Verkehrslande-
platzgeländes Uetersen-Heist die Art der baulichen Nutzung gesteuert werden. Gleichzeitig 
werden für dieses Nutzungen Obergrenzen festgelegt. Der Planung voraus ging eine im Jah-
re 2006 durchgeführte Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP). Ziel der Plananpassung 
war die Festlegung von Sonderflächen auf dem Verkehrslandeplatzareal, innerhalb derer 
bestimmte Flächenbereiche in ihrer Nutzung gesichert, andere einer zukünftigen Entwicklung 
zugeführt werden sollten. Der vorliegende B-Plan konkretisiert die vorbereitenden Zielset-
zungen des Flächennutzungsplans. 
 
Die allgemeine Zulässigkeit des Verkehrslandeplatzes wird nicht erst durch diesen Be-
bauungsplan ermöglicht. Vielmehr handelt es sich bereits um ein privilegiertes Vorhaben im 
Außenbereich gemäß § 35 Baugesetzbuch (BauGB). Die Nutzungen und auch evtl. Erweite-
rungen sind daher auch ohne die Aufstellung dieses Bebauungsplans zulässig. Die Festset-
zungen von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ist nicht erforderlich, da die Eingriffe bereits 
vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind bzw. zulässig waren (§ 1a Absatz 3 Satz 5 



Gemeinde Heist Begründung zum B-Plan Nr. 16 
 

 15

BauGB). Dieser B-Plan bereitet keine Eingriffe in Natur- und Landschaft vor, sondern regelt 
lediglich die Art der baulichen Nutzung und gibt eine Obergrenze für bereits jetzt zulässige 
Nutzungen vor. Für konkrete Vorhaben im Plangebiet ist die naturschutzrechtliche Eingriffs-
regelung wie für Vorhaben im Außenbereich gemäß § 35 BauGB anzuwenden. Die Eingriffs-
regelung ist erst im Rahmen der jeweils konkreten Baugenehmigungsverfahren abzuarbeiten 
und umzusetzen. 
 
Die Untere Naturschutzbehörde ist im Baugenehmigungsverfahren zu beteiligen, um die Be-
lange von Natur und Landschaft zu berücksichtigen, da der B-Plan den notwendigen Aus-
gleich nicht regelt, sondern dieser im Einzelfall zu bestimmen ist. 
 
Gemäß § 30 Abs. 3 BauGB handelt es sich um einen sog. einfachen Bebauungsplan, die 
Zulässigkeit der nicht geregelten Bestandteile richtet sich weiterhin nach § 35 BauGB (Bauen 
im Außenbereich).  
 
 
11.1.3 Beschreibung der Festsetzungen 
 
Das zwei Teilgeltungsbereiche umfassende Plangebiet wird entsprechend der bestehenden 
Nutzungen als Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Betriebsfläche Verkehrslandeplatz“ 
gemäß § 11 BauNVO festgesetzt. Die beiden Sondergebietsflächen dienen der Unterbrin-
gung von verkehrslandeplatzbezogenen Nutzungen. Im Vordergrund stehen dabei die für 
den Betrieb des Verkehrslandeplatzes unmittelbar notwendigen bzw. zweckmäßigen Anla-
gen und Einrichtungen. In begrenztem Umfang sind aber auch kleinere Gewerbebetriebe 
denkbar, die aufgrund ihres Betriebszwecks einen engen Bezug zum Verkehrslandeplatzbe-
trieb haben (Reparatur und Wartung, Schulung, sonstige Dienstleistungen rund ums Flie-
gen). 
 
Die Sondergebiete werden unterteilt in drei Gebiete für die differenzierte Festsetzungen zum 
Maß der baulichen Nutzung getroffen werden. 
Der westliche Teilgeltungsbereich wird insgesamt als Sondergebiet 1 (SO 1) festgesetzt. 
Hier sind Gebäude mit einer Grundfläche von insgesamt 9.250 m² zulässig.  
 
Der östliche Teilgeltungsbereich wird unterteilt. Innerhalb des im östlichen Teilbereich fest-
gesetzten Sondergebietes 2 (SO 2) sind Gebäude mit einer Grundfläche von bis zu 5.100 m² 
zulässig.  
Innerhalb des im westlichen Teilbereich festgesetzten Sondergebietes 3 (SO 3) sind Gebäu-
de nur in Form von Hallen zum Unterstellen von Flugzeugen mit einer Grundfläche von ins-
gesamt 2.900 m² zulässig. Dieser Bereich ist bisher unbebaut. 
 
 
11.1.4 Umweltschutzziele aus einschlägigen Fachgesetzen und Fachplanun-

gen und ihre Bedeutung für den Bauleitplan 
 
Maßstab für die Bewertung der ermittelten Umweltauswirkungen sind diejenigen Vorschriften 
des Baugesetzbuchs, die die Berücksichtigung der umweltschützenden Belange in der pla-
nerischen Abwägung zum Gegenstand haben sowie die in den Fachgesetzen und Fachplä-
nen festgelegten Ziele des Umweltschutzes, soweit sie für den Bauleitplan von Bedeutung 
sind. 
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Im Rahmen der Bearbeitung der Schutzgüter wird sich übergeordnet auf den Landschafts-
plan der Gemeinde Heist sowie die Verträglichkeitsabschätzung für das FFH-Gebiet 
Tävsmoor / Haselauer Moor bezogen.  
 
 
11.2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 
 

11.2.1 Bestandsaufnahme und Bewertung des Umweltzustandes und der Um-
weltmerkmale 

 
Die Zulässigkeit des Verkehrslandeplatzes und der damit verbundenen Anlagen wird nicht 
erst durch diesen Bebauungsplan ermöglicht. Vielmehr handelt es sich bereits um ein privi-
legiertes Vorhaben im Außenbereich gemäß § 35 Baugesetzbuch (BauGB). Die Nutzungen 
und auch evtl. Erweiterungen sind daher auch ohne die Aufstellung dieses Bebauungsplans 
zulässig (s. Kap 1.2). Das heißt, hier liegt ein Sonderfall eines Bebauungsplans vor, bei dem 
der B-Plan keinen Eingriff in Natur und Landschaft vorbereitet, weil dieser auch ohne Aufstel-
lung des B-Plans zulässig wäre. 
 
Die folgenden Ausführungen beschreiben zwar die möglichen Auswirkungen von Vorhaben 
im Plangebiet, es ist aber festzuhalten, dass ein Ausgleich der Beeinträchtigungen durch die 
Einzelvorhaben erst auf der Ebene der Vorhabengenehmigung zu ermitteln ist. Dies ist auch 
darin begründet, dass es sich hier um einen sog. „einfachen“ B-Plan nach § 30 Abs. 3 
BauGB handelt, der nur einzelne Regelungen trifft. Die Zulässigkeit außerhalb dieser Fest-
setzungen richtet sich weiterhin nach § 35 BauGB (Bauen im Außenbereich). Die Untere 
Naturschutzbehörde ist daher bei der Genehmigung der Einzelvorhaben zu beteiligen. 
 
Im Rahmen der Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes nach Realisierung 
weitere Einzelvorhaben werden die voraussichtlichen Umweltauswirkungen weitere Vorha-
ben ermittelt und bewertet. Dabei sind die Auswirkungen um so eher als erheblich nachteilig 
zu bewerten, je wertvoller oder je empfindlicher die betroffenen Ausschnitte oder Ausprä-
gungen von Natur und Landschaft sind. 
 
Für eine umfassende Ermittlung und Beschreibung der zu nachteiligen Umweltauswirkungen 
von weiteren Einzelvorhaben, müssen zunächst die zu erwartenden Wirkfaktoren (Auslöser 
der Auswirkungen) ermittelt werden. Umwelterhebliche Wirkfaktoren des Bebauungsplanes 
sind: 

- Anlagebedingte Flächenbeanspruchung. 

- Anlagebedingte Flächenversiegelung. 

- Anlagebedingte visuelle Störung. 

- Baubedingte Schadstoff- und Lärmemissionen durch den Baustellenbetrieb. 

- Baubedingte visuelle Störungen und Störreize. 

- Betriebsbedingte Schadstoff- und Lärmemissionen durch zusätzlichen Verkehr. 

Nachfolgend werden schutzgutbezogen die voraussichtlichen Umweltauswirkungen des Vor-
habens im Hinblick auf ihre Erheblichkeit erläutert. Dabei wird zwischen voraussichtlich nicht 
erheblichen (= geringe oder nicht feststellbare) und voraussichtlich erheblichen (= deutliche 
oder schwerwiegende) Vorhabenauswirkungen unterschieden. 
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11.2.2 Schutzgut Mensch einschließlich menschlicher Gesundheit 
 
Zu den Grundbedürfnissen des Menschen gehört das Wohnen und Arbeiten unter gesunden 
Umweltbedingungen sowie die Ausübung von Freizeit- und Erholungsaktivitäten. 
Durch § 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) sind bei raumbedeutsamen Pla-
nungen und Maßnahmen die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander 
so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf die ausschließlich oder überwie-
gend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete soweit 
wie möglich vermieden werden. Nach § 1 Abs. 4 Nr. 2 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) sind zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des 
Erholungswertes von Natur und Landschaft insbesondere zum Zweck der Erholung in der 
freien Landschaft nach ihrer Beschaffenheit und Lage geeignete Flächen vor allem im besie-
delten und siedlungsnahen Bereich zu schützen und zugänglich zu machen. 
 
Das Schutzgut Menschen ist über zahlreiche Wechselbeziehungen mit den anderen Schutz-
gütern verbunden. Menschen beziehen ihre Nahrung aus der landwirtschaftlichen Produktion 
und sind letztlich von den Bodeneigenschaften abhängig. Über die Atemluft sind Wechsel-
wirkungen mit dem Schutzgut Luft vorhanden. Auswirkungen, die zunächst bei anderen 
Schutzgütern erscheinen, können über die Nahrungskette oder über die Trinkwassergewin-
nung Rückwirkungen auf die Menschen haben. Zwischen der Erholungsnutzung und dem 
Schutzgut Landschaft (Teilfunktion Landschaftsbild) besteht zudem ein enger Zusammen-
hang. 
 
Der Verkehrslandeplatz ist weiträumig umgeben von Wiesen, Moor und Waldbereichen. Die 
nächstgelegenen Siedlungen sind Heist und Appen, von denen beide ca. 1,5 km entfernt 
liegen. Direkt nördlich angrenzend an den Verkehrslandeplatz befindet sich ein Sondergebiet 
des Bundes, auf dem ein Kasernenkomplex (Marseille-Kaserne) gelegen ist. 
 
Die Start- und Landebahn (außerhalb des B-Plan-Gebiets) hat eine West-Ost-Ausrichtung, 
so dass der Flugverkehr je nach Wetterlage über dem Siedlungsraum von Heist einfliegt 
bzw. startet oder Richtung Osten südlich von Appen ein- und abgeht. Eine Belastung des 
Schutzgutes Mensch ist durch die Anordnung der Siedlungskörper um den Verkehrslande-
platz in stärkerem Maße gegeben bei einem in westliche Richtung erfolgenden Flugverkehr. 
Die Flugzeuge nutzen zum Landen und Starten den Luftraum über Heist oder ziehen unweit 
südlich daran vorbei. Die Lärmimmissionen durch tief fliegende Flugzeuge werden jedoch 
westlich des Landeplatzes durch die dort in Nord-Süd-Ausrichtung verlaufende B 431 „mas-
kiert“ bzw. in der Nähe der B 431 in ihrer Intensität vom Straßenlärm überlagert. 
 
Im Umfeld des Ortes Heist erfüllt die Landschaft verschiedene Erholungsfunktionen. Der sich 
westlich an das Verkehrslandeplatzgelände anschließende Waldbereich wird zum Reiten 
genutzt. In ca. 2 km Entfernung zum Betrachtungsraum befinden sich Springparcours für 
Pferde. Weiter nördlich und nordwestlich des Ortes Heist ist in einem Abstand von ca. 1 km 
zum Verkehrslandeplatz eine Trabrennbahn befindlich. 
 
Die südwestlich unweit des Fluggeländes gelegenen Abkiesungsteiche werden als Bade- 
und Angelgewässer genutzt. Die intensive Frequentierung in den Sommermonaten wird je-
doch von der Gemeinde Heist nicht befürwortet, da ein zu starker Nutzungsdruck der ökolo-
gischen Qualität schadet (Vermüllung und Zerstörung der Ufervegetation, Eutrophierung und 
Algenbildung durch Angelnutzung).  
 
Das südlich des Plangebiets gelegene Tävsmoor wird aufgrund seiner Naturnähe als Naher-
holungsort für Spaziergänge besucht. 
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Auswirkungen 
 
Auswirkungen auf Schutzgut Mensch existieren nicht auf direkte Weise durch Bau von Ver-
kehrslandeplatzanlagen, da keine Wohnnutzung in unmittelbarer Umgebung vorliegt. Aller-
dings besteht eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion und der Wohnnutzung durch Ge-
räuschimmissionen und den möglicherweise anwachsenden Flugverkehr. 
 
Baubedingte Störungen wie oben beschrieben haben wegen der isolierten Lage keinerlei 
Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch, die über die bisherigen Störreize des Flugbetrie-
bes hinausgehen. 
 
Die zu erwartenden Beeinträchtigungen stellen darüber hinaus bereits zulässige Eingriffe in 
den Naturhaushalt dar. Der vorliegende Bebauungsplan bereitet keine zusätzlichen Eingriffe 
vor, sondern legt lediglich eine Obergrenze der zulässigen Versiegelung fest, so dass ein 
Ausgleichserfordernis durch den B-Plan nicht entsteht. 
 
 
11.2.3 Schutzgut Tiere und Pflanzen einschließlich der biologischen Vielfalt 
 
Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1-3 BNatSchG sind zur dauerhaften Sicherung der biologischen Viel-
falt entsprechend dem jeweiligen Gefährdungsgrad insbesondere 
 

1. lebensfähige Populationen wild lebender Tiere und Pflanzen einschließlich ihrer Le-
bensstätten zu erhalten und der Austausch zwischen den Populationen sowie Wan-
derungen und Wiederbesiedelungen zu ermöglichen, 

2. Gefährdungen von natürlich vorkommenden Ökosystemen, Biotopen und Arten ent-
gegenzuwirken, 

3. Lebensgemeinschaften und Biotope mit ihren strukturellen und geografischen Eigen-
heiten in einer repräsentativen Verteilung zu erhalten; bestimmte Landschaftsteile 
sollen der natürlichen Dynamik überlassen bleiben. 

 
Nach Abs. 3 Nr. 5 des § 1 BNatSchG sind insbesondere wild lebende Tiere und Pflanzen, 
ihre Lebensgemeinschaften sowie ihre Biotope und Lebensstätten zur dauerhaften Siche-
rung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts zu erhalten. 
 
Die potenziell natürliche Vegetation (pnV) innerhalb und im näheren Umfeld des Geltungsbe-
reiches, das heißt die Pflanzengesellschaften, die sich unter den heutigen Standortbedin-
gungen auf der Grundlage des derzeitigen Wildpflanzenbestandes einstellen würden, wenn 
jegliche menschliche Einflussnahme unterbliebe, würde im Bereich des Untersuchungsrau-
mes von Eichen-Buchen-Wäldern gebildet. Dort, wo im Untergrund ein mächtiger 
Orterdehorizont vorliegt, tritt die Buche zu Gunsten von Eiche und Birke deutlich zurück. Die 
reale Vegetation im Umfeld des Verkehrslandeplatzes unterliegt heute einer starken, 
anthropogenen Überformung. Die Waldbereiche werden überwiegend von Koniferen gebil-
det, während die übrigen Flächen meist als Intensivgrünland genutzt werden. Es sind zu-
meist magere Wiesen, die einer regelmäßigen Mahd unterliegen und teilweise trockene und 
gestörte Standorte darstellen. Gelegentlich befinden sich zwischen den einzelnen Grünland-
bereichen Knickstrukturen unterschiedlicher Qualität. Lediglich das südlich des Fluggeländes 
gelegene Tävsmoor mit seinen in die Holmauniederung hineinragenden Ausläufern und dem 
dort darüber hinaus befindlichen Feuchtgrünland und den Nasswiesen weist eine höhere 
ökologische Wertigkeit auf. Entsprechend diesen Angaben ergeben sich laut dem Land-
schaftsplan der Gemeinde Heist verschiedene Empfindlichkeitsstufen  
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Abb. 4: Empfindlichkeiten der umliegenden Biotope (lila schraffiert: sehr hoch empfindlich, 
 braun schraffiert: sehr empfindlich, gelb schraffiert: empfindlich; Quelle: LP Heist, 1997) 
 
Der Verkehrslandeplatz wird im Westen und einem schmalen Abschnitt im Osten von dem 
Landschaftsschutzgebiet (LSG) „Holmer Sandberge und Moorbereiche“ flankiert. Das 
Schutzgebiet besitzt insgesamt eine Ausdehnung von 3.795 ha und wird durch seine großen 
Biotopkomplexe charakterisiert, die innerhalb des Verbundes mit geschützten Biotopen ein 
Grundgerüst der Vernetzung bilden. Das Landschaftsbild mit seiner hohen Strukturvielfalt 
besitzt darüber hinaus eine überregionale Bedeutung für die Naherholung. 
 
Das Schutzgebiet gliedert sich gemäß der Kreisverordnung über das Landschaftsschutzge-
biet vom 20.12.2002 in einen Kern- und einen Randbereich. Die Abbildung 5 stellt die zwei 
Schutzkategorien in einer unterschiedlichen Farbgebung dar (gelb: Randbereich, hellgrün: 
Kernbereich). Die Kernzone umfasst überwiegend hochwertige und artenreiche, extensiv 
genutzte Feuchtgrünlandgesellschaften. Anmoorige Vegetation, Gewässer und Gehölzstruk-
turen prägen die Kernzone als schutzwürdigen, gefährdeten Lebensraum (siehe Holmer 
Sandberge ca. 3 km südlich des Plangebiets). 
 
Die Randzone des LSG wird von den die Kernzone umgebenden vorherrschend intensiv 
genutzten landwirtschaftlichen Flächen (Acker-, Grünland-, Baumschulnutzung) umgeben. 
Die Randzone wird darüber hinaus durch Knick- und Waldstrukturen bestimmt. Der Teilbe-
reich SO 1 des Bebauungsplans schließt im Süden, Westen und Norden direkt an die Rand-
zone des LSG an. Insbesondere soll durch die Randzone ein Verbund der umgebenden Na-
turschutzgebiete, Kernzonen und der schützenswerten Biotope innerhalb des gesamten Gel-
tungsbereiches des LSG erreicht werden (siehe Biotopverbundachsen in Abbildung 5, grün 
gestrichelte Korridore). 
 
Besondere Schutzziele der Randzone stellen dar: 

- Erhaltung von Gewässern und naturnahe Entwicklung der Gewässer und der Ufer-
randstreifen 

- Erhalt der offenen, zusammenhängenden Grünlandbereiche für das Landschaftsbild 

- Entwicklung naturnaher Wälder und Förderung von Neuwaldbildung an geeigneten 
Standorten 
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- Erhalt und Entwicklung der Knickstrukturen insbesondere für das Landschaftsbild 

- Erhalt und Entwicklung der Landschaft für die naturbezogene Erholung 

- Naturnahe Gestaltung und Entwicklung von vorhandenen, ortsgebundenen Sonder-
nutzungsformen wie Golfplatznutzung, Rohstoffgewinnungsflächen und Deponieflä-
chen 

 
Abb. 5:  Ausschnitt des Landschaftsschutzgebiets (LSG) Holmer Sandberge und Moorbereiche;  
 hell grün: Kernzone, gelb: Randzone, dunkel grün gestreift: Naturschutzgebiete,  
 ohne Maßstab; Quelle: Regionalpark Wedeler Au, Bestandkarte Schutzgebiete) 
 
 
Das als FFH-Gebiet geschützte Tävsmoor (Abb. 6) weist in erster Linie folgende Erhaltungs-
gegenstände auf: 

 Übergangs- und Schwingrasenmoore 

 Torfmoor-Schlenken 

 Moorwälder 

Das Gelände des Verkehrslandeplatzes selbst ist überwiegend geprägt von kurz gehaltenem 
Scherrasen. Der Bereich der Teil-Geltungsbereiche des Bebauungsplans weist teilweise 
Vollversiegelung durch Erschließung und Gebäudebebauung auf, andere Bereiche sind teil-
versiegelt (wassergebundene Wegedecke). Die übrigen Flächen zeichnen sich durch Beete, 
Ziergehölze oder weitere Rasenflächen aus. Die Biotope innerhalb des Geltungsbereiches 
selbst bieten daher nur geringe Lebensraumqualität für im Raum vorkommende Artengrup-
pen der Fauna. Spezies mit besonderen Lebensraumansprüchen sind innerhalb der Grenzen 
des Geltungsbereichs nicht zu erwarten. 
 

Verkehrs-
lande-
platz 
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Abb. 6: FFH-Gebiet Tävsmoor (DE 2324-304), Maßstab 1:25.000 
 
NATURA 2000-Gebiet DE 2324-304 „NSG Tävsmoor / Haselauer Moor 
Die sich südlich anschließenden Bereiche des Tävsmoor hingegen besitzen eine hohe öko-
logische Wertigkeit und stellen für eine Vielzahl von Spezies adäquate Habitate dar. Gemäß 
der Aussagen des LP für die Gemeinde Heist besitzt das Schutzgebiet besondere Bedeu-
tung für die Gruppen Vögel, Reptilien, Amphibien, Heuschrecken, Schmetterlinge und Libel-
len. Der Reichtum an verschiedenen Lebensraumtypen bedingt an diesem Standort eine 
hohe Artendichte auf relativ engem Raum. Die verschiedenen Liebellenarten benötigen zur 
langfristigen Aufrechterhaltung von stabilen Populationen strukturreiche Ufer, Verlandungs-
zonen, reiche Unterwasservegetation und Schwimmpflanzen. Heuschrecken hingegen nut-
zen krautreiche Säume, warme und offene Bodenbereiche sowie Gebiete mit hoher Luft-
feuchte. Für Schmetterlinge bedeutet der Moorstandort sowohl im Larvalstadium als auch für 
adulte Tiere optimale Lebensraumbedingungen. Die Artengruppe der Amphibien benötigt 
feuchte Wiesen, Sümpfe oder offene Wasserstellen als Sommerlebensräume, während sie 
die Wintermonate oder auch die Zeit nach dem Ablaichen in Wäldern und Brachflächen zu-
bringen, um dort die kalte Jahreszeit im Boden ruhend zu verbringen oder jagend während 
der Vegetationsperiode. Reptilien sind im Tävsmoor hauptsächlich durch die Waldeidechse, 
Kreuzotter und Ringelnatter vertreten. Während die Waldeidechse flächendeckend und in für 
die Populationserhaltung ausreichenden Dichten vorhanden ist, stellen sich die Populationen 
von Ringelnatter und Kreuzotter bedeutend weniger stabil dar. Beide werden in der Roten 
Liste Schleswig-Holsteins (RL) von 2003 als stark gefährdet geführt (RL 2). 
 
Im Bereich der Avifauna sind es neben den verschiedenen Singvogelarten insbesondere 
Arten wie Eisvogel, Weißstorch, Rohrweihe, Wachtelkönig und Neuntöter, die den Bereich 
des FFH-Gebiets als Lebensraum nutzen. Im nördlich angrenzenden Bereich des Verkehrs-
landeplatzes hingegen befinden sich keine entsprechenden Habitate.  
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Auswirkungen 
 
Die Flächenbeanspruchung betrifft bereits stark überprägte Standorte wie Scherrasenflächen 
oder teil- bzw. vollversiegelte Bereiche. Dies sind Lebensräume nur weniger, nicht gefährde-
ter Arten. Die Beeinträchtigungen hier lebender Arten beschränken sich hauptsächlich auf 
kleine Bodenlebewesen, bei denen keine spezifische Gefährdung zu vermuten ist. Die Aus-
wirkungen sind aus diesem Grunde als gering anzusehen. Negativeffekte können auf Vorha-
benebene im Zusammenhang mit eventuell erforderlichen Kompensationsmaßnahmen für 
das Schutzgut Boden ausgeglichen werden. 
 
Das sich südlich anschließende FFH- und Naturschutzgebiet Tävsmoor birgt durch seine 
unmittelbare Nähe zu dem Plangebiet ein gewisses Konfliktpotential bezüglich der vorkom-
menden, teilweise schutzwürdigen Arten. Durch die sich stark voneinander unterscheiden-
den Lebensraumtypen von Plangebiet und Schutzgebiet kann eine Nutzungsüberschreitung 
von im Schutzgebiet beheimateten Arten in das Plangebiet hinein nahezu ausgeschlossen 
werden. Zu diesem Ergebnis gelangt ebenfalls die Verträglichkeitsabschätzung für das NA-
TURA 2000- Gebiet DE 2324-304 „NSG Tävsmoor/ Haselauer Moor. Im Rahmen der 1. Än-
derung des Flächennutzungsplans „Flugplatzgelände“ der Gemeinde Heist konnte das Gut-
achten keine planungsrelevanten Beeinträchtigungen der Lebensräume und der entspre-
chenden Arten im FFH-Gebiet herausstellen. Die Auswirkungen von weiteren Vorhaben kön-
nen damit als gering betrachtet werden. 
 
Ebenso können die Beeinträchtigungen auf das LSG „Holmer Sandberge und Moorbereiche“ 
als nicht planungsrelevant erachtet werden. Zwar besitzt das Sondergebiet SO 1 direkte 
Grenzen mit der Randzone des LSG, jedoch gefährdet die Angebotsplanung keine der oben 
aufgeführten Schutzziele der Kreisverordnung. 
 
Im unmittelbaren Umfeld des Plangebiets bestehen verschiedene Waldkomplexe, von denen 
bestimmte Teilbereiche bis direkt an die Geltungsgrenzen des Bebauungsplans heranrei-
chen. Im Zuge der Planrealisierung kann es hier zu einer Gefährdung des Waldes und der 
baulichen Anlagen kommen (Waldbrand, Windwurf etc.). Gemäß § 24 LWaldG ist aus die-
sem Grunde ein Waldschutzstreifen von in der Regel 30 m einzurichten. Gegebenenfalls 
können diese Streifen in Abstimmung mit der zuständigen Forstbehörde in ihrer Breite redu-
ziert werden. Näheres hierzu ist dem Kapitel 5 zu entnehmen. 
 
Darüber hinaus stellen die zu erwartenden Beeinträchtigungen bereits zulässige Eingriffe in 
den Naturhaushalt dar. Der vorliegende Bebauungsplan bereitet also keine zusätzlichen Ein-
griffe vor, sondern legt lediglich eine Obergrenze der zulässigen Versiegelung fest, so dass 
der B-Plan keine Auswirkungen auf das FFH-Gebiet hat und mit ihm verträglich ist. 
 
 
11.2.4 Artenschutz 
 
Durch Eingriffe in Natur und Landschaft können grundsätzlich die Zugriffsverbote des § 44 
BNatSchG Abs. 1 tangiert werden. Auch wenn der vorliegende Bebauungsplan keine Eingrif-
fe vorbereitet (siehe Kap. 1.2), sollte auf dieser Planungsebene dennoch eine theoretische 
Beeinträchtigung entsprechender Arten im Vorfeld konkreter Baugenehmigungsverfahren 
zusammenfassend diskutiert werden. Nach der Gesetzgebung ist es verboten: 
 

 wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, 
zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entneh-
men, zu beschädigen oder zu zerstören (Abs. 1 Nr. 1), 
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 wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 
während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande-
rungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch 
die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert 
(Abs. 1 Nr. 2), 

 Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 
Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören (Abs. 1 Nr. 3), 

 wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihrer Entwicklungsfor-
men aus der Natur zu entnehmen oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zer-
stören. (Abs. 1 Nr. 4). 

 
Gemäß den Aussagen der Verträglichkeitsabschätzung für das Tävsmoor sind im Schutzge-
biet keine Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie zu erwarten. Eine diesbezügliche 
Abprüfung der Verbotstatbestände kann daher unterbleiben. Lediglich aus dem Anhang I der 
Vogelschutzrichtlinie finden 5 Arten Erwähnung, die unter den strengen Schutz des Arten-
schutzrechts fallen. Es sind dies der Eisvogel, Weißstorch, Rohrweihe, Wachtelkönig und 
Neuntöter. Sie alle jedoch besitzen spezifische Ansprüche an ihren Lebensraum und kom-
men daher nicht in Berührung mit den Lebensraumtypen des sich nördlich anschließenden 
Verkehrslandeplatzes. Lediglich den Verkehrslandeplatz überfliegende Tiere setzen sich der 
theoretischen Gefahr einer Kollision aus, sodass hier das Tötungsverbot nach § 44 Abs. 1 
Nr. 1 BNatSchG in Betracht zu ziehen wäre. Jedoch kann durch die bereits bestehende Be-
einträchtigung des Raumes durch den aktuellen Flugverkehr keine zusätzliche Belastung 
festgestellt werden, die zum Eintritt in den Verbotstatbestand führen würde. Ganz ähnlich 
verhält es sich bei den übrigen, europäischen Singvögeln, die allesamt Bestandteil der zu 
prüfenden Spezies im Artenschutzrecht sind. Durch zukünftige Baumaßnahmen oder den 
Flugverkehr kann es immer wieder zu Kollisionen und so zum Tode verschiedener Individuen 
kommen. Eine Zusatzbelastung durch den Bebauungsplan zu den bereits bestehenden ist 
jedoch nicht gegeben. Etwaige Kollisionen übersteigen das so genannte allgemeine Lebens-
risiko der Arten nicht.  
 
Durch die Habitatzusammensetzung innerhalb des Plangebiets kann davon ausgegangen 
werden, dass der Verbotstatbestand der Zerstörung von Fortpflanzungs-und Ruhestätten (§ 
44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) für keine der Arten zutrifft.  
 
Der Störungstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 kann theoretisch durch Lärmimmissionen 
während der Bauphasen bzw. durch den Flugverkehr selbst eintreten. Die Zusatzbelastung 
zu der bereits bestehenden ist jedoch als so gering anzusehen, dass keine Beeinträchtigun-
gen zu erwarten sind, die Kompensationsmaßnahmen erforderlich machen. 
 
Die artenschutzrechtlichen Verbote gelten für die Ebene der Vorhabengenehmigung. Auf der 
Ebene der verbindlichen Bauleitplanung ist lediglich zu prüfen, ob die Konflikte lösbar sind 
oder ob in eine Ausnahmesituation (Ausnahmen nach § 45 BNatSchG) hinein geplant wer-
den kann. Die Belange des Artenschutzes sind daher bei der  Genehmigung einzelner Vor-
haben erneut zu prüfen. 
 
 
11.2.5 Schutzgut Boden 
 
Nach § 1 Abs. 3 Nr. 2 BNatSchG ist Boden zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und 
Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts so zu erhalten, dass er seine Funktion im Naturhaus-
halt erfüllen kann. Nicht mehr genutzte, versiegelte Flächen sind zu renaturieren, oder, so-



Gemeinde Heist Begründung zum B-Plan Nr. 16 
 

 24

weit eine Renaturierung nicht möglich oder nicht zumutbar ist, der natürlichen Entwicklung zu 
überlassen. 
Durch die enge Verzahnung des Bodens mit den anderen Umweltmedien ergeben sich viel-
fältige Wechselwirkungen. So ist der Boden u. a. wegen seiner Leistungen für den Schutz 
der anderen Schutzgüter (z. B. Grundwasser) schützenswert. 
 
Im Bereich des Betrachtungsraumes stellt den wesentlichen Prozess der Bodenbildung die 
Podsolierung dar. Dabei wird Eisen, Mangan, Aluminium oder auch Huminstoffe in die unte-
ren Bodenschichten ausgewaschen. In größerer Tiefe flocken die Stoffe wieder aus und bil-
den dann Orterde oder Ortsteinhorizonte, die sich durch Wasserundurchlässigkeit auszeich-
nen und das Wurzelwachstum höherer Pflanzen behindern. Entsprechend des Bodentypus 
ist die Bodenwertigkeit in diesen Bereichen sehr gering. Aus diesem Grunde ist großräumig 
um den Verkehrslandeplatz mit Koniferen aufgeforstet worden. 
 
Die Böden innerhalb der Geltungsbereiche des Bebauungsplanes weisen aufgrund ihrer 
starken anthropogenen Überformung durch den Betrieb eines Verkehrslandeplatzes keine 
natürliche Horizontierung mehr auf. Die offenen Bodenbereiche der entsprechenden Flächen 
sind von allgemeiner Bedeutung für den Naturschutz (Wertstufe III). 
 
Auswirkungen 
 
Im Bereich der unbebauten Flächen führt eine Erweiterung der Verkehrslandeplatzgebäude 
real zu einer Beeinträchtigung bzw. zu einem weitgehenden Verlust der natürlichen Boden-
funktionen. Bei den betroffenen Standorten handelt es sich überwiegend um durch bisherige 
Nutzungen vorbelastete Böden mit allgemeiner Bedeutung für den Naturschutz. 
 
Beeinträchtigungen durch Schadstoffeintrag während der Bau-und Betriebszeiten können 
durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen (siehe Kap. 5.1) verhindert werden. 
 
Die zu erwartenden Beeinträchtigungen durch Versiegelung offener Bodenflächen stellen 
bereits zulässige Eingriffe in den Naturhaushalt dar. Der vorliegende Bebauungsplan bereitet 
also keine zusätzlichen Eingriffe vor, sondern legt lediglich eine Obergrenze der zulässigen 
Versiegelung fest, so dass ein Ausgleichserfordernis durch den B-Plan nicht entsteht. 
 
 
11.2.6 Schutzgut Wasser 
 
Das Schutzgut Wasser umfasst die Oberflächengewässer sowie das Grundwasser. 
 
Gemäß § 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) sind durch eine nachhaltige Gewässerbewirt-
schaftung die Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Men-
schen, als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu schützen. 
 
Entsprechend § 1 Abs. 3 Nr. 3 BNatSchG sind Meeres- und Binnengewässer vor Beeinträch-
tigungen zu bewahren und ihre natürliche Selbstreinigungsfähigkeit und Dynamik zu erhal-
ten. Insbesondere gilt dies für natürliche und naturnahe Gewässer einschließlich ihrer Ufer, 
Auen und sonstigen Rückhalteflächen. Hochwasserschutz hat auch durch natürliche oder 
naturnahe Maßnahmen zu erfolgen. Dem vorsorgenden Grundwasserschutz sowie einem 
ausgeglichenen Niederschlags-Abflusshaushalt ist auch durch Maßnahmen des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege Rechnung zu tragen. 
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Grundwasser 
 
Allgemein kann davon ausgegangen werden, dass in niedrig gelegenen Bereichen (Mar-
schen, Moore, Niederungen) ein oberflächennaher Grundwasserstand erreicht wird, der in 
feuchten Zeiten an die Geländeoberkante reichen kann, ansonsten vermutlich aber nicht 
tiefer als 50 cm darunter fällt. In höheren, zur Geest zählenden Bereichen (dazu zählt der 
Geltungsbereich des B-Plans) liegen die Grundwasserstände etwas tiefer. Im Rahmen von 
Baugrunduntersuchungen ergaben Messungen der Grundwasserstände im Plangebiet (SO 1 
und SO 2) aus den Jahren 2000 und 2003 Flurabstände von 1,67 m bis 2,05 m unter Gelän-
deoberkante (GOK). Die hier vorliegenden, sandigen Böden besitzen eine nur geringe Aus-
tauschkapazität und ein geringes Wasserhaltevermögen. Die Gefahr einer Einwaschung von 
Schadstoffen ist in diesen Bereichen als besonders hoch einzustufen. Koniferenbestände auf 
solch gearteten Böden bewirken eine starke Versauerung der oberen Horizonte. Schwerme-
talle und andere Schadstoffen werden in solchen Milieus leicht gelöst und gelangen auf die-
se Weise schnell ins Grundwasser. Die Fließrichtung des Grundwassers erstreckt sich in 
südöstlicher Richtung, was in Hinsicht auf das sich südlich anschließende FFH-Gebiet zu 
einem erhöhten Konfliktniveau führen kann. Die an den Verkehrslandeplatz angrenzenden 
Flächen sind im Landschaftsplan der Gemeinde Heist als hoch bis sehr hoch empfindliche 
Bereiche eingestuft worden.  
 
Seit dem 27.01.2010 ist ein großer Teil des Verkehrslandeplatzes durch das Inkrafttreten der 
Landesverordnung über das Wasserschutzgebiet „Haseldorfer Marsch“ Bestandteil dieser 
Gebietskategorisierung. Wie die Abbildung 7 zeigt, befindet sich das Plangebiet im Nordos-
ten des Wasserschutzgebietes und ist in der Unterkategorie III A gelegen. Innerhalb dieser 
Zone sind folgende Vorhaben bzw. Anlagen genehmigungsbedürftig oder verboten (pla-
nungsrelevante Punkte sind jeweils fett dargestellt): 
 
In der Zone III A ist es genehmigungspflichtig, 

1. Zwischenlager für Abfälle, ausgenommen die Sammlung und Bereitstellung von Ab-
fällen zur Entsorgung, sowie Anlagen zur Verwertung von Abfällen zu errichten oder 
wesentlich zu ändern, 

2. Kleingartenanlagen einzurichten oder wesentlich zu ändern, 
3. Erwerbsgartenbaubetriebe, ausgenommen der Feldgemüseanbau, einzurichten oder 

ihre Betriebsweise wesentlich zu ändern, 
4. Transformatoren und Stromleitungen mit flüssigen wassergefährdenden Kühl- und 

Isoliermitteln der WGK 2 und 3 zu errichten oder wesentlich zu ändern, sowie stillge-
legte Anlagen über einen Zeitraum von mehr als sechs Monaten bestehen zu lassen, 

5. Friedhöfe zu erweitern oder neu anzulegen, 
6. Motorsportanlagen anzulegen oder wesentlich zu ändern sowie Motorsportver-

anstaltungen außerhalb bestehender Motorsportanlagen durchzuführen, 
7. auswasch- oder auslaugbare wassergefährdende Materialien außerhalb von dafür 

zugelassenen Anlagen zu lagern, 
8. Schmutzwasser und unbehandeltes Niederschlagswasser in ein oberirdisches 

Gewässer einzuleiten, sofern das Gewässer anschließend die Zone II durch-
fließt, 

9. Steine, Erden oder andere oberflächennahe Rohstoffe zu gewinnen, 
10. Fischteiche herzustellen oder wesentlich zu ändern, 
11. Dauergrünland umzubrechen; ein Umbruch ist zu genehmigen, wenn andere Verfah-

ren zur Wiederherstellung einer leistungsfähigen Grünlandnarbe ausscheiden; der 
Umbruch darf nur in der Zeit vom 1. Dezember bis zum 30. April vorgenommen wer-
den; die umgebrochene Fläche gilt abweichend von § 2 Abs. 5 Satz 1 als Dauergrün-
land, 
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12. an Dauergrünland eine Nutzungsänderung vorzunehmen; dies gilt nicht bei Aussaat 
einer Ganzpflanzensilage mit Grasuntersaat, wenn die Wiederherstellung von Dauer-
grünland beabsichtigt ist; eine Nutzungsänderung ist zu genehmigen, wenn sie durch 
zwingende Gründe geboten ist; zwingende Gründe liegen insbesondere vor, wenn 
den Nutzungsberechtigten der Fläche eine Fortsetzung der bisherigen Nutzung nicht 
zuzumuten ist. 

13. Kohle-, Öl- oder Kernkraftwerke zu errichten oder wesentlich zu ändern, 
14. Güterumschlagplätze für wassergefährdende Stoffe im Sinne von § 19 g Abs. 5 des 

Wasserhaushaltsgesetzes (WHG), die der Wassergefährdungsklasse (WGK) 2 und 3 
im Sinne von Ziffer 2 der Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe vom 17. 
Mai 1999 (BAnz. Nr. 98 a vom 29. Mai 1999), geändert durch Verwaltungsvorschrift 
vom 27. Juli 2005 (BAnz. Nr. 142 a vom 30. Juli 2005) angehören, sowie Flugplätze 
anzulegen oder wesentlich zu ändern, 

15. Anlagen zur unterirdischen behälterlosen Lagerung (Tiefspeicherung) wassergefähr-
dender Stoffe anzulegen oder wesentlich zu ändern, 

16. Anlagen zur Gewinnung von Erdwärme zu errichten oder wesentlich zu ändern, 
17. Schießplätze und Golfplätze einzurichten oder wesentlich zu ändern, 
18. Anlagen zum Lagern und Behandeln von Autowracks, Kraftfahrzeugschrott und Alt-

reifen zu errichten oder wesentlich zu ändern, 
19. Erdaufschlüsse, durch die die Grundwasserüberdeckung wesentlich vermin-

dert wird, vorzunehmen. 

In der Zone III A ist es verboten, 

1. Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen der WGK 2 mit mehr als 
100 m3 Inhalt und der WGK 3 mit mehr als 10 m3 Inhalt zu errichten oder zu erwei-
tern, 

2. in der Zeit vom 15. September bis zum 31. Januar des folgenden Jahres stickstoffhal-
tige Düngemittel auszubringen, einzuarbeiten oder abzulagern; bei Winterraps und 
Wintergerste sowie bei Frühsaaten (Saattermin bis 20. September) von Winterwei-
zen, Wintertriticale und Winterroggen ist die Ausbringung von stickstoffhaltigem Mine-
raldünger noch bis zum 15. Oktober zulässig; feste stickstoffhaltige organische Nähr-
stoffträger, ausgenommen Geflügelmist, dürfen bereits ab dem 1. Dezember wieder 
ausgebracht werden, 

3. Rohrleitungsanlagen zum Befördern von wassergefährdenden Stoffen (§ 19 a WHG) 
der WGK 2 und 3 zu errichten oder wesentlich zu ändern, 

4. Abfallbeseitigungsanlagen zu errichten oder wesentlich zu ändern, 
5. auswasch- oder auslaugbare wassergefährdende Materialien beim Bau von An-

lagen des Straßen-, Wasser-, Schienen- und Luftverkehrs und von Lärmschutz-
dämmen zu verwenden, 

6. Rückstände aus Wärmekraftwerken und Abfallverbrennungsanlagen, Hochofenschla-
cken und Gießereisande außerhalb von dafür zugelassenen Anlagen zu lagern oder 
abzulagern, 

7. Abwasser in den Untergrund einzuleiten, zu versickern, verrieseln oder zu verregnen; 
dies gilt nicht für Niederschlagswasser, für die Untergrundverrieselung von gereinig-
tem Abwasser aus Kleinkläranlagen, sofern eine Ableitung in ein Oberflächengewäs-
ser nicht möglich ist, sowie für Abwasser, das durch landwirtschaftlichen Gebrauch 
verunreinigt ist und dazu bestimmt ist, zu Zwecken der Düngung auf landwirtschaft-
lich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Böden aufgebracht zu werden, 

8. feste oder flüssige Dünge-, Futter- oder Pflanzenschutzmittel sowie Sekundärroh-
stoffdünger, insbesondere Klärschlamm oder Kompost außerhalb von Gebäuden, 
flüssigkeitsdichten Anlagen oder Silagewickelballen zu lagern; ausgenommen davon 
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ist Kompost aus der Gehölzproduktion, die Kompostierung in Hausgärten, die Lage-
rung von Kalk sowie die Lagerung von Futtermitteln, bei denen keine Sickersäfte an-
fallen. 

 

 

Abb. 7: Umgrenzung Wasserschutzgebiet "Haseldorfer Marsch" mit untersch. Gebietskategorien; 
 der rote Kreis stellt den Standort des Plangebiets dar, ohne Maßstab 

 
Oberflächengewässer 
 
Innerhalb der Teilflächen des Bebauungsplanes befinden sich bis auf ein neueres Regen-
rückhaltebecken keine Oberflächengewässer. Südwestlich des Verkehrslandeplatzes, au-
ßerhalb des Planungsraums und in unmittelbarer Umgebung des SO 1 sind durch 
Auskiesung entstandene Wasserflächen gelegen. Sie werden heute vorwiegend als Bade- 
und Angelteiche genutzt und haben durch den hohen Nutzungsdruck eine nur geringe ökolo-
gische Wertigkeit. Die Gewässer weisen steile Ufer auf und sind von meist standortfremden 
Gehölzen umstanden. Den Status geschützter Biotope nach § 30 BNatSchG bzw. § 21 
LNatSchG erreichen sie nicht. 
 
Auswirkungen 
 
Durch zusätzliche Teil-oder Vollversiegelung zuvor offener Bodenbereiche verringert sich 
das Potenzial der Grundwasserneubildung. Während der Bau- und Betriebsphasen können 
Schadstoffe aus Baufahrzeugen und Flugzeugen in den Boden gelangen und zu einer Kon-
tamination des Bodens und des Grundwasserkörpers führen. 
 
Aufgrund der Bodenstruktur ist die Grundwasserneubildung innerhalb des Eingriffsraumes 
wie des gesamten Verkehrslandeplatzes eingeschränkt und dient nicht der Wassergewin-
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nung der Gemeinden Heist und Appen. Darüber hinaus übersteigt die Gefahr von Kontami-
nationen durch Fahrzeuge und Maschinen kaum das Maß der aktuellen Nutzung. 
 
Dennoch ist festzustellen, dass es durch die Fließrichtung des Grundwassers in südöstlicher 
Richtung durch etwaige Bodenkontaminationen auf dem Gelände des Verkehrslandeplatzes 
auch unmittelbar zu Belastungen des sich südlich anschließenden FFH-Gebietes kommen 
kann. Aus diesem Grunde sind Verunreinigungen des Grundwasserkörpers unbedingt zu 
vermeiden. In dem § 5 der Landesverordnung zum Wasserschutzgebiet Haseldorfer Marsch 
werden verschiedene genehmigungsbedürftige und nicht gestattete Handlungen bzw. bauli-
che Anlagen aufgeführt, durch deren Vermeidung bzw. auflagengebundene Genehmigung 
der Schutz des Wasserschutzgebietes gewährleistet werden soll (siehe oben, Kap. 2.1.4). 
Für die genehmigungsbedürftigen Handlungen oder bauliche Anlagen dient das B-Plan-
Verfahren als Genehmigungsverfahren. Die aus der Verordnung des Wasserschutzgebietes 
hervorgehende Forderung nach einer Genehmigung verschiedener Handlungen und bauli-
chen Anlagen wird hiermit in vollem Umfange bedient. 
 
Aus der Liste der verbotenen Handlungen oder Anlagen ist lediglich ein Punkt in Hinsicht auf 
die Planrealisierung relevant: 
Es ist verboten 

1. auswasch- oder auslaugbare wassergefährdende Materialien beim Bau von Anlagen 
des Straßen-, Wasser-, Schienen- und Luftverkehrs und von Lärmschutzdämmen zu 
verwenden 

Zur Vermeidung der Grundwasserverunreinigung sind die Maßnahmen zur Vermeidung und 
Verringerung erheblich nachteiliger Umweltauswirkungen des Kapitels 5 zu berücksichtigen.  
Die zu erwartenden Beeinträchtigungen stellen jedoch bereits zulässige Eingriffe in den Na-
turhaushalt dar. Der vorliegende Bebauungsplan bereitet also keine zusätzlichen Eingriffe 
vor, sondern legt lediglich eine Obergrenze der zulässigen Versiegelung fest, so dass zu-
sätzlich zu den genannten Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung kein Ausgleichs-
erfordernis durch den B-Plan entsteht. 
 
 
11.2.7 Schutzgut Luft und Klima 
 
Gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 4 BNatSchG sind Luft und Klima auch durch Maßnahmen des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege zu schützen. Insbesondere gilt dies für Flächen mit 
günstiger lufthygienischer oder klimatischer Wirkung wie Frisch- und Kaltluftentstehungsge-
biete oder Luftaustauschbahnen. Luftverunreinigungen sind gemäß § 3 Abs. 4 Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) Veränderungen der natürlichen Zusammensetzung 
der Luft, insbesondere durch Rauch, Ruß, Staub, Gase, Aerosole, Dämpfe oder Geruchs-
stoffe. 
 
Wechselwirkungen bestehen mit den Schutzgütern Boden und Wasser. So können Luft-
schadstoffe als Depositionen aus der Atmosphäre in den Boden übergehen. Über den 
Luftpfad können auch schädliche Einwirkungen auf die Menschen übertragen werden. 
 
Das Lokalklima wandelt die großklimatischen Verhältnisse in Abhängigkeit von Relief und 
Exposition, den Böden und dem Wasserhaushalt, Vegetation und Bebauung in vielfältiger 
Form ab. Das Lokalklima wird von einer Vielzahl von Kleinklimaten unterschiedlicher Stan-
dorte gebildet, zwischen denen im Tagesgang der Temperatur ein Luftaustausch besteht. 
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Die lokalklimatischen Phänomene bilden sich bei Schwachwindwetterlagen aus. Dabei 
kommt es zu kleinräumigen Luftzirkulationen zwischen Wald und Freiland, bebauten Gebie-
ten und Freiland sowie Hangbereichen und Niederungen. 
 
Im Bereich des Plangebiets ist das Kleinklima in der Hauptsache abhängig von der Boden-
beschaffenheit und der damit verbundenen Wasserkapazität. Im Süden des Landeplatzes 
(Holmauniederung, Tävsmoor) stellen sich die Flächen aufgrund der dichten Böden und des 
hohen Wasserstandes als Entstehungsort für Kaltluft dar. Durch die hohe Bodenfeuchte er-
wärmen sich die darüber befindlichen Luftmassen nur langsam und es entsteht ein Tempera-
turgefälle zu umliegenden Gebieten mit differenzierter Bodenstruktur. 
 
In den höher gelegenen Bereichen der Geest hingegen ergeben sich höhere Boden- und 
Lufttemperaturen, und insbesondere dies auf durchlässigen Sandböden, auf denen Nieder-
schläge rasch versickern und es zu einer nur geringen Bildung von Luftfeuchte. 
 
Auswirkungen 
 
Durch die Überbauung zusätzlicher Offenbereiche und die damit einhergehende theoretische 
Steigerung des Flugzeugaufkommens kommt es zu einer geringfügigen Erhöhung der klima-
tischen Beeinträchtigungen. Durch die teilweise oder vollwertige Versiegelung der Boden-
oberfläche wird die Verdunstung von Wasser über den Boden oder die Vegetation gemin-
dert. Diese Verdunstung über die Boden- und Pflanzenoberfläche (Evaporation) und über die 
Transpiration der Pflanzen selbst bewirkt eine Kühlung der bodennahen Luftschichten, da 
der Luft durch die Umwandlung von Wasser in einen gasförmigen Aggregatzustand Energie 
entzogen wird. Dieser „Kühlungseffekt“ kann durch den Bau der geplanten Verkehrslande-
platzanlagen und die Abführung des Regenwassers nicht mehr in dem Maße wie zuvor statt-
finden. Die Zusatzbelastungen zu den bereits durch den Betrieb des Verkehrslandeplatzes 
bestehenden Beeinträchtigungen können jedoch als marginal angesehen werden. 
 
Darüber hinaus stellen die denkbaren Beeinträchtigungen bereits zulässige Eingriffe in den 
Naturhaushalt dar. Der vorliegende Bebauungsplan bereitet also keine zusätzlichen Eingriffe 
vor, sondern legt lediglich eine Obergrenze der zulässigen Versiegelung fest, so dass ein 
Ausgleichserfordernis durch den B-Plan nicht entsteht. 
 
 
11.2.8 Schutzgut Landschaftsbild 
 
Nach § 1 Abs. 4 Nr. 2 BNatSchG sind zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft insbesondere zum Zweck 
der Erholung in der freien Landschaft nach ihrer Beschaffenheit und Lage geeignete Flächen 
vor allem im besiedelten und siedlungsnahen Bereich zu schützen und zugänglich zu ma-
chen. 
 
Die Qualität des Landschaftsbildes ist wichtig für das Wohlbefinden des Menschen und die 
Erholungsfunktion der Landschaft. Diese Wechselwirkungen wurden bereits beim Schutzgut 
Menschen angesprochen. 
 
Unter Landschaftsbild wird die visuell wahrnehmbare Erscheinung, d.h. die naturraum- und 
standorttypische Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft verstanden (LE-
SER u.a. 1993; BREUER 1991). Grundlage der Beschreibung und Bewertung des Land-
schaftsbildes ist die reale Landschaft mit den Faktoren Relief, Vegetations-, Gewässer- und 
Nutzungsstrukturen. 
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Der Betrachtungsraum wird hauptsächlich geprägt von der weitläufigen Scherrasenfläche 
des Landeplatzareals. Der Bereich hat eine Ausdehnung von ca. 1,2 km² und besitzt lediglich 
im Süden bauliche Anlagen wie Tower mit dazugehörigem Betriebsgebäude und gastrono-
mischer Einrichtung (SO 2) sowie Flugzeugunterstellhallen und Tankanlagen (SO 1). Die 
Lande- und Startfläche ist samt der umliegenden Bereiche gemäß ihrer Nutzung flach und 
weist keinerlei Reliefierung auf. Im Norden schließen sich die Gebäudekomplexe der 
Marseillekaserne an, während im Süden und Südosten überwiegend Waldflächen bezie-
hungsweise Gehölzbestände des angrenzenden Tävsmoores den Verkehrslandeplatz säu-
men. Im Westen wechseln sich Waldparzellen und offene Grünlandbereiche mit vereinzelten 
Knickstrukturen ab, durch die dem Betrachter ein Blick über das Landeplatzareal hinaus in 
die Landschaft ermöglicht wird. Eine ähnliche Situation ergibt sich im äußersten Osten des 
Verkehrslandeplatzes (Gemeinde Appen), wo sich im nördlichen Anschluss an das 
Tävsmoor eine Brachfläche mit kleinen Gehölzgruppen und Offenlandbereichen befindet. 
 
Der stattfindende Flugverkehr stellt eine deutliche Vorbelastung des Landschaftsbildes durch 
die zur Bewertung des Schutzgutes hinzuzählende Lärmimmissionen dar. Hinzu kommen die 
optischen Beeinträchtigungen durch startende und landende Flugzeuge, die nicht nur durch 
sich selbst, sondern ebenso durch in Bodennähe massiven Schlagschatten eine Wirkung auf 
das Landschaftsbild entfalten. 
 
Auswirkungen 
 
Die Realisierung des Bebauungsplans bedingen keine direkten visuellen Störungen während 
des Baus oder im Anschluss daran durch die Anlagen selbst. Das Verkehrslandeplatzgelän-
de ist im Übergangsbereich der Gemeinden Heist und Appen isoliert gelegen und wird durch 
Wälder oder Grünlandbereiche mit Knickstrukturen weitgehend von der umliegenden Land-
schaft abgeschirmt. 
 
Optische Störreize durch tief fliegende Maschinen samt deren bei Sonnenschein entstehen-
den Schlagschatten sowie die Geräuschimmissionen sind bereits durch den aktuell vorherr-
schenden Flugbetrieb bestehende Beeinträchtigungen, deren Intensität sich unter Umstän-
den durch die Planung in geringer Weise erhöhen kann. Die zusätzlichen Wirkungen auf das 
Schutzgut können allerdings in der Gesamtbetrachtung als marginal gelten und führen nicht 
zu einer Erhöhung des Konfliktniveaus. 
 
Die zu erwartenden Beeinträchtigungen stellen darüber hinaus bereits zulässige Eingriffe in 
den Naturhaushalt dar. Der vorliegende Bebauungsplan bereitet also keine zusätzlichen Ein-
griffe vor, sondern legt lediglich eine Obergrenze der zulässigen Versiegelung fest, so dass 
ein Ausgleichserfordernis durch den B-Plan nicht entsteht. 
 
 
11.2.9 Schutzgut Kulturgüter und Sonstige Sachgüter 
 
Gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 1 BNatSchG sind zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft insbesondere Naturland-
schaften und historisch gewachsene Kulturlandschaften, auch mit ihren Kultur-, Bau- und 
Bodendenkmälern, vor Verunstaltung, Zersiedelung und sonstigen Beeinträchtigungen zu 
bewahren. 
 
Kulturdenkmale sind nach § 1 Abs. 2 des Gesetzes zum Schutze der Kulturdenkmale in 
Schleswig-Holstein Sachen, Gruppen von Sachen oder Teile von Sachen vergangener Zeit, 
deren Erforschung und Erhaltung wegen ihres geschichtlichen, wissenschaftlichen, künstleri-
schen, städtebaulichen oder die Kulturlandschaft prägenden Wertes im öffentlichen Interesse 



Gemeinde Heist Begründung zum B-Plan Nr. 16 
 

 31

liegen. Hierzu gehören auch Garten-, Park- und Friedhofsanlagen und andere von Menschen 
gestaltete Landschaftsteile, wenn sie die Voraussetzungen des Satzes 1 erfüllen, sowie ar-
chäologische Denkmale. 
 
Aus dem Bereich der potenziellen Eingriffsflächen sowie den umliegenden Waldbereichen 
sind keine denkmalgeschützten Güter bekannt. 
 
Auswirkungen 
 
Auswirkungen auf Kultur- und Sachgüter sind in Ermangelung ihres Vorkommens nicht zu 
erwarten. 
 
 
11.3 Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung  
 
Bei Nichtdurchführung des Bebauungsplans würde der Verkehrslandeplatz in bisheriger 
Form weiter genutzt werden. Theoretisch hinzukommende bauliche Anlagen würden auf Ba-
sis der bestehenden Privilegierung als Außenbereichsvorhaben und der Grundlage des be-
stehenden Flächennutzungsplans (2006) geplant und errichtet, eine Begrenzung der Versie-
gelung besteht nicht. Eine mögliche Intensivierung des Flugverkehrs ist ebenso ohne die 
Aufstellung des Bebauungsplans denkbar, da in einem solchen Falle keinerlei Regelungen 
bezüglich der Nutzung des Verkehrslandeplatzes getroffen würden.  
 
Die Auswirkungen durch Lärmimmissionen sowie optische Beeinträchtigungen durch tief 
fliegende Flugzeuge und deren Schlagschatten werden durch diesen B-Plan nicht beeinflusst 
und würden in gleichem Maße fortbestehen oder sich durch ungeregelte Erweiterung der 
Landeplatzkapazitäten innerhalb des Geltungsbereiches der FNP-Aufstellung noch zusätz-
lich erhöhen. 
 
 
11.4 Planungsalternativen 
 
Eine Realisierung der Planung ist an anderer Stelle nicht möglich, da die geplanten Nutzun-
gen eng an den Verkehrslandeplatz gebunden sind und eine Umsetzung der Inhalte an ei-
nem anderen Ort in keiner Weise zielführend wäre. 
 
 
11.5 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung erheblich 

nachteiliger Umweltauswirkungen 
 
Da dieser B-Plan keine Eingriffe vorbereitet, ist die Eingriffsregelung des § 1 a Abs. 3 BauGB 
in Verbindung mit § 18 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) im Rahmen der Vorha-
bengenehmigung abzuarbeiten (s. Kap. 1.2). Über evtl. Minderungs- oder Ausgleichsmaß-
nahmen wird im dann notwendigen Genehmigungsverfahren für die  
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11.5.1 Maßnahmen, mit denen umweltbezogene Auswirkungen vermieden 
oder minimiert werden können (Vermeidungs- und Minderungsmaß-
nahmen) 

Tiere und Pflanzen 

 Gemäß § 24 LWaldG ist es zur Verhütung von Waldbränden, zur Sicherung der 
Waldbewirtschaftung und der Walderhaltung, wegen der besonderen Bedeutung von 
Waldrändern für den Naturschutz sowie zur Sicherung von baulichen Anlagen vor 
Gefahren durch Windwurf oder Waldbrand verboten, bauliche Anlagen nach § 29 
BauGB in einem Abstand von weniger als 30 m vom Wald (Waldschutzstreifen) zu er-
richten. Südlich der Sondergebiete (SO) 1-3 wird dieser Schutzstreifen in vollem Um-
fange eingerichtet. Im Norden und Osten des SO 1 hingegen erfolgt im Einverneh-
men mit der zuständigen Forstbehörde eine Reduzierung des von Bebauung freizu-
haltenden Streifens auf 20 m. 

Boden 

 Schutz des Aushubbodens gemäß den Bestimmungen des § 202 BauGB (Schutz des 
Mutterbodens). 

 Herstellung einer ausgewogenen Bilanz von Bodenauftrag und –abtrag (Massenaus-
gleich) beim Bau der gewerblichen Baukörper. 

 Schutz der Flächen vor Verdichtung und vor Zerstörung des Oberbodens, die nicht 
direkt von Baumaßnahmen betroffen sind. 

 Bodenschonende Gestaltung der nicht überbaubaren Grundstücksfreiflächen 

 Vermeidung des Eintrags von Ölen und Schmierstoffen durch Baumaschinen wäh-
rend der Baumaßnahmen und im Anschluss durch die Flugzeuge 

Wasser 

 Rückhaltung von anfallendem Oberflächenwasser auf dem Grundstück nach den gel-
tenden technischen Bestimmungen. Wasser von versiegelten Nebenflächen mit 
Fahrzeug- und Flugzeugverkehr sollte im Vorfeld der Einleitung in eine Oberflächen-
versickerung gesammelt und über Abscheider gereinigt werden. Im Falle der Nutzung 
bestehender Rückhaltevorrichtungen (falls Aufnahmekapazität ausreichend) sind die-
se gegebenenfalls durch Wasserreinigungsanlagen aufzurüsten. Sind die Versicke-
rungssysteme des Verkehrslandeplatzes im Falle des Baus zusätzlicher Anlagen un-
zureichend, so ist eine weitere Rückhaltevorrichtung vorzusehen. Diese wäre im süd-
lichen Bereich des Verkehrslandeplatzes parallel zur Straße Bültenkoppel einzurich-
ten. So wäre gewährleistet, dass das Sickerwasser der nach Süden zum Schutzge-
biet gerichteten Grundwasserfließrichtung zur Verfügung steht. 
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11.6 Zusätzliche Angaben 
 
11.6.1 Beschreibung der verwendeten technischen Verfahren bei der Umwelt-

prüfung sowie Hinweise auf Schwierigkeiten 
 
Verwendete Fachgutachten und technische Verfahren 
 
Der Umweltprüfung liegt als Fachgutachten der Landschaftsplan der Gemeinde Heist sowie 
die Verträglichkeitsabschätzung für das FFH-Gebiet Tävsmoor / Haselauer Moor zugrunde. 
Die relevanten Inhalte dieser Beiträge sind in diesem Umweltbericht eingeflossen.  
Die Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung war für den vorliegenden Pla-
nungsfall nicht anzuwenden. 
 
 
Schwierigkeiten und Kenntnislücken 
 
Es bestanden keine Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben für die Um-
weltprüfung. Insbesondere haben sich keine technischen Lücken oder fehlende Kenntnisse 
ergeben. 
 
 
11.6.2 Allgemein verständliche Zusammenfassung 
 
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Bebauungsplanes Nr. 16 keine 
Auswirkungen auf Natur und Landschaft hat. Er bereitet keine Eingriffe vor, sondern legt le-
diglich eine Obergrenze der zulässigen Versiegelung fest und steuert zulässige Nutzungen, 
so dass ein Ausgleichserfordernis durch den B-Plan nicht erforderlich wird. Die Eingriffe in 
Natur und Landschaft, die durch Einzelvorhaben entstehen können, sind im Rahmen der 
Vorhabengenehmigungen 
 
 
12 Flächen und Kosten 
 
Flächen 
 
Das Plangebiet hat eine Größe von insgesamt ca.7,5ha.  

 
Davon entfallen auf (alle Angaben Zirka-Werte): 

Sondergebiet 1 (SO 1) 30.830 m² 

Sondergebiet 2 (SO 2) 26.860 m² 

Sondergebiet 3 (SO 3) 17.585 m² 

Gesamt    75.275 m² 
 
 
Kosten 
 
Der Gemeinde entstehen durch diese Planung außer der Planaufstellung selbst keine Kos-
ten. 
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Gemeinde Heist, den…………………….. 
 
 
 
 
______________________ 
Bürgermeister 
 



 
Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 369/2011/HE/BV
 
 
Fachteam: Planen und Bauen Datum: 07.06.2011 
Bearbeiter: René Goetze AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Bau-, Umwelt und Feuerwehran-
gelegenheiten der Gemeinde Heist 

20.06.2011 öffentlich 

Gemeindevertretung Heist 27.06.2011 öffentlich 
 
4. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Heist für das 
Gebiet westlich der Wedeler Chaussee (B 431), nördlich der Bebauung 
an der "Kleinen Twiete", südlich der "Hamburger Straße" und östlich der 
"Großen Twiete" 
 
Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung: 
Bebauungspläne sind aus den Flächennutzungsplänen zu entwickeln. Der Flächen-
nutzungsplan der Gemeinde Heist sieht für den Geltungsbereich des Bebauungspla-
nes Nr. 17 Wohnbauflächen und Gemischte Bauflächen vor. Die Verwaltung war 
deshalb bisher davon ausgegangen, dass der Flächennutzungsplan für die Aufstel-
lung des Bebauungsplanes Nr. 17 nicht geändert werden muss. Im Zusammenhang 
mit den vorbereitenden Arbeiten zum Abschluss der städtebaulichen Verträge für den 
Bebauungsplan hat die Verwaltung eher zufällig festgestellt, dass bei Neuaufstellung 
des Flächennutzungsplanes im Jahre 2000 das Innenministerium die Genehmigung 
des Flächennutzungsplanes für einen Teilbereich versagt hatte. Es geht genau um 
den im beigefügten Lageplan dargestellten Bereich. Die Versagung erfolgte aufgrund 
einer Stellungnahme des damaligen Försters, der eine Genehmigung der Umwand-
lung von Wald nicht in Aussicht gestellt hatte. Das Ministerium konnte daher einer 
Änderung von Wald zu Gemischter Baufläche nicht zustimmen. Im Laufe der Jahre 
wurden die Bauleitpläne zentral beim Kreis Pinneberg digitalisiert und in ein von der 
Verwaltung genutztes EDV-Verfahren eingespielt. Beim Übertragen des Flächennut-
zungsplanes wurde der von der Genehmigung ausgenommene Teil so übernommen, 
als wäre er tatsächlich geändert worden. Die Verwaltung ist wegen der fehlerhaften 
EDV-Darstellung deshalb bisher noch nicht über die damalige Versagung in Kenntnis 
gewesen. 
Es wurde deshalb sofort ein Ortstermin mit dem heute zuständigen Förster verein-
bart. Das Forstamt hat in Aussicht gestellt, einer Umwandlung des Waldes bei 
gleichzeitiger Neuaufforstung an anderer Stelle zuzustimmen. Es sollte jedoch aus 
Sicht des Forstamtes versucht werden, den im Geltungsbereich befindlichen Teich 
dauerhaft zu erhalten. Die Verwaltung ist der gleichen Meinung und schlägt deshalb 

Ö  15



vor, den Teich als Wasserfläche im Flächennutzungsplan festzusetzen und die übri-
gen Flächen von Wald in Gemischte Bauflächen zu ändern. 
 
 
 
 
 
Finanzierung: 
Die Kosten werden analog zum Bebauungsplan Nr. 17 durch den Investor übernom-
men. 
   
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Zu dem bestehenden F-Plan wird die 4. Änderung aufgestellt, die für das Ge-
biet westlich der Wedeler Chaussee (B 431), nördlich der Bebauung an 
der "Kleinen Twiete", südlich der "Hamburger Straße" und östlich der 
"Großen Twiete" folgende Änderungen der Planung vorsieht:  

 
 Umwandlung von Waldflächen zu Gemischter Baufläche und Wasser-

fläche 
 

2. Der Aufstellungsbeschluss ist ortsüblich bekannt zu machen (§ 2 Abs. 1 Satz 
2 BauGB). 

 
3. Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit mit der Erörterung über die all-

gemeinen Ziele und Zwecke der Planung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB soll 
im Rahmen eines Öffentlichkeitstermins durchgeführt werden. 

 
4. Die frühzeitige Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger der öffentli-

chen Belange und die Aufforderung zur Äußerung auch im Hinblick auf den er-
forderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung (§ 4 Abs. 1 
BauGB) soll schriftlich erfolgen. 

 
5. Der Bürgermeister wird ermächtigt, die städtebaulichen Verträge vorzuberei-

ten. 
 

   
 
 
 
___________________ 
Neumann 
 
 
 
Anlagen: 

 Lageplan 
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